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Einladung 

 

 

Sportausschuss, ehem. Sportbeirat (Information) 
1. Sitzung      Dienstag,  30.06.2026      17:00 Uhr      Ratssaal, Rathaus 

 

Öffentliche Tagesordnung  -  17:00 Uhr  

 

1. Aktuelles Thema Sportbeirat 

 

 

 

2. Mitteilungen zur Kenntnis 

 

 

 

2.1. Bundesförderprogramm FSV Erlangen-Bruck e.V. " SPORT-FÜR-ALLE-

ZENTRUM" - Baufortschrittsbericht 

 

52/219/2026 

 

2.2. Budgetergebnis 2025 

 

52/216/2026 

 

2.3. Förderprogramm Sanierung kommunaler Sportstätten 

 

52/220/2026 

 

2.4. Aktueller Stand zum Projektstart "Bewegung für ALLE" 

 

52/223/2026 

 

3. Änderung der Richtlinien für die städtische Sportförderung 

 

52/217/2026 

 

4. Antrag der ÖDP Nr. 036/2026: Sachstand Hitzeschutz(Aktionsplan) und 
Umsetzung von Maßnahmen 

 

52/224/2026 

 

5. Förderung des BIG-Projekts im Sportverein 

 

52/218/2026 

 

6. Anfragen  

 

 

Ich darf Sie hiermit zu dieser Sitzung einladen. 

 

Erlangen, den 23. Juni 2026 

STADT ERLANGEN 
gez. Jörg Volleth 

Oberbürgermeister 

Falls Tagesordnungspunkte dieser Sitzung aus Zeitgründen auf den nächsten Termin verschoben werden 

müssen, bitten wir Sie, die entsprechenden Unterlagen aufzubewahren und erneut mitzubringen. 

Die Sitzungsunterlagen können auch unter www.ratsinfo.erlangen.de abgerufen werden. 
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Mitteilung zur Kenntnis 
 

Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
Amt für Sport und 
Gesundheitsförderung 

Amt für Sport und Gesundheitsförderung 52/219/2026 

 

Bundesförderprogramm FSV Erlangen-Bruck e.V. " SPORT-FÜR-ALLE-ZENTRUM" - 
Baufortschrittsbericht 

Beratungsfolge Termin N/Ö Vorlagenart Abstimmung 

 
Sportausschuss 30.06.2026 Ö Kenntnisnahme  

Sportbeirat 30.06.2026 Ö Kenntnisnahme  

 

 
Beteiligte Dienststellen 

 
 

 
I. Kenntnisnahme 

 

Die Baumaßnahme „SPORT-FÜR-ALLE-ZENTRUM“ des Vereins FSV Erlangen-Bruck e.V. wird im Rahmen 

des Förderprogrammes „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kul-

tur“ seit dem Jahr 2022 durch den Bund gefördert. Es geht dabei um die Sanierung einer Sportstätte mit 

Ersatzneubau eines Sportheims.  
 
 

II. Sachbericht 
Zum aktuellen Baufortschritt erfolgt ein mündlicher Bericht des Vereinsvorsitzenden. 

 

 
 

 
III. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
IV. Zum Vorgang 

Ö  2.1Ö  2.1
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Mitteilung zur Kenntnis 
 

Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
Amt für Sport und 
Gesundheitsförderung 

Amt für Sport und Gesundheitsförderung 52/216/2026 

 

Budgetergebnis 2025 

Beratungsfolge Termin N/Ö Vorlagenart Abstimmung 

 
Sportausschuss 30.06.2026 Ö Kenntnisnahme  

Sportbeirat 30.06.2026 Ö Kenntnisnahme  

 
 

Beteiligte Dienststellen 
 

 
 

I. Kenntnisnahme 
Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.  
 

 

II. Sachbericht 
  in Euro 

2.1 Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2025 des Amtes 52 beträgt  259.900,01 

 (2024: 48.881,65 Euro, 2023: -303.123,84 Euro)  

  

 Die Lastschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2025 haben betragen 

 für das 1.Halbjahr 0,00  

 für das 2.Halbjahr 0,00  

 Der Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt   0,00 

   

 In den Investitionshaushalt 2025 wurden übertragen 0,00 

 (2024: 0,00 Euro, 2023: 0,00 Euro)  

  

 Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist im Wesentlichen zurückzuführen auf:  

 Wirtschaftliches Handeln 

  

2.2 Das Arbeitsprogramm 2025 konnte wie geplant erfüllt werden: 

  

 

 
 
 
 

III. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 

IV. Zum Vorgang 

Ö  2.2Ö  2.2
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Mitteilung zur Kenntnis 
 

Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
I/52 Amt für Sport und Gesundheitsförderung 52/220/2026 
 

Förderprogramm Sanierung kommunaler Sportstätten 

Beratungsfolge Termin N/Ö Vorlagenart Abstimmung 

 
Sportbeirat 30.06.2026 Ö Kenntnisnahme  

Sportausschuss 30.06.2026 Ö Kenntnisnahme  

 
 
Beteiligte Dienststellen 

 
 

 
I. Kenntnisnahme 

Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.  
 
 

II. Sachbericht 

Die Verwaltung wurde beauftragt die drei Projekte der Sportvereine TC Rot-Weiss Erlangen, TV 1848 Er-

langen und TB 1888 Erlangen für das Förderprogramm des Bundes „Sanierung kommunaler Sportstät-

ten“ anzumelden. Gefördert wird die umfassende bauliche Sanierung und Modernisierung der förderge-
genständlichen Sportstätten. Antragsberechtigt und Zuwendungsempfänger sind nur Städte und Ge-
meinden(Kommunen), in deren Gebiet sich das zu fördernde Projekt befindet. Antragsteller und Zuwen-

dungsempfänger sind die jeweiligen Kommunen auch dann, wenn sich das zu fördernde Objekt im Eigen-
tum Dritter (insbesondere Vereinseigentum) befindet.  

 

Folgende Projekte wurden durch die Stadt Erlangen eingereicht: 
 

* Energetische und soziale Weiterentwicklung des TC Rot Weiß Clubheims  
 
* Sanierung der Außensportanlage mit Energiekonzept sowie Ersatzneubau der Umkleiden des TB 1888 
Erlangen e.V.  

 
* Ersatzneubau/Erweiterungsbau eines Kinderbewegungszentrums an der Jahnhalle mit neuem Energie-
konzept  
 

Zwischen November 2025 und Januar 2026 wurden insgesamt mehr als 3.600 Projektskizzen eingereicht. 

Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages hat in seiner Sitzung vom 22. April 2026 mit Blick 

auf die zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel in Höhe von 333 Millionen Euro 314 Vorhaben für eine 

Bundesförderung ausgewählt. Alle drei Projekte der Stadt Erlangen wurden abgelehnt und nicht in das 
Förderprogramm aufgenommen.  

Die im Nachgang auf Anfrage genannten Gründe der Ablehnung sind im Wesentlichen darin begründet, 
dass kein geeigneter Nachweis zur Bestätigung der finanziellen Beteiligung Dritter vorlag. 
 

 

 
 

III. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
IV. Zum Vorgang 

Ö  2.3Ö  2.3
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Mitteilung zur Kenntnis 
 

Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
I/52/PC012-T.3160  52/223/2026 
 

Aktueller Stand zum Projektstart "Bewegung für ALLE" 

Beratungsfolge Termin N/Ö Vorlagenart Abstimmung 

 
Sportausschuss 30.06.2026 Ö Kenntnisnahme  

Sportbeirat 30.06.2026 Ö Kenntnisnahme  

 
 
Beteiligte Dienststellen 

 
 

 
I. Kenntnisnahme 

Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.  
 
 

II. Sachbericht 

Zum 01.03.2026 startete im Amt für Sport und Gesundheitsförderung das Projekt „Bewegung für ALLE – 

gesundheitsförderlich, präventiv, barrierefrei“, das im Rahmen der Gesundheitsförderung und Präventi-

on in Lebenswelten gemäß § 20a SGB V von der Techniker Krankenkasse gefördert wird. Das Projekt läuft 

bis Ende 2028 und richtet sich an Menschen mit geistigen, seelischen und/oder körperlichen Beeinträchti-

gungen. 

 

Die positiven Auswirkungen regelmäßiger körperlicher Aktivität auf die psychische und physische Ge-

sundheit sind wissenschaftlich belegt. Gleichzeitig ist insbesondere bei Menschen mit Beeinträchtigun-

gen ein erhöhter Bewegungsmangel zu beobachten. Dieser lässt sich unter anderem durch individuelle 

Einschränkungen sowie bestehende Barrieren erklären, die die Teilnahme an Bewegungsangebote er-

schweren. Dazu zählen beispielweise fehlende barrierefreie Zugänge, eingeschränkte Erreichbarkeit von 

Angeboten oder ein Mangel an inklusiv und bedarfsgerecht gestalteten Bewegungsangeboten. 

 

Mit dem Projekt „Bewegung für ALLE“ sollen sowohl Maßnahmen der Verhaltens- als auch der Verhält-

nisprävention im Handlungsfeld Bewegung für Menschen mit Beeinträchtigungen gezielt gefördert wer-

den: 

a. Verhaltensprävention: Ausbau und Weiterentwicklung niedrigschwelliger Bewegungsangebote für 

Menschen mit Beeinträchtigungen in verschiedenen Lebenswelten z.B. Sportvereine, Stadttei-

le/Kommune, (Förder-)Schulen gemeinsam mit Kooperationspartner*innen; 

b. Verhältnisprävention: Weiterentwicklung gesundheitsförderlicher Strukturen durch Gremien und 

Netzwerkarbeit und den Abbau von Barrieren.  

Das Projekt verfolgt einen partizipativen Ansatz, um sicherzustellen, dass die Bewegungsangebote und 

gesundheitsförderlichen Strukturen an den Bedürfnissen der Menschen mit Beeinträchtigungen ausge-

richtet sind. Hierfür werden ihre Perspektiven, Wünsche und Erfahrungen aktiv in die Projektgestaltung 

einbezogen. Ebenso werden relevante Akteur*innen aus den Bereichen Inklusion, Sport und Gesundheit 

in den Entwicklungs- und Umsetzungsprozess eingebunden. 

Um diese Ziele zu erreichen, werden vier Teilprojekte umgesetzt. Im Folgenden wird über die aktuellen 

Ö  2.4Ö  2.4
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Entwicklungen in den jeweiligen Teilprojekten berichtet. 

 

Aktuelle Entwicklungen im Projekt: 

 

Zu Projektbeginn starteten bereits Aktivitäten im Bereich Öffentlichkeits- und Netzwerkarbeit. Erste rele-

vante Akteur*innen in den Bereichen Inklusion und Bewegung wurden über das Projekt informiert und 

für eine Zusammenarbeit gewonnen. Dazu gehören lokale Partner u.a. Lebenshilfe, Zentrum für selbst-

bestimmtes Leben Behinderter e.V. (ZSL), TV 1848, als auch weitere Verbände wie Special Olympics 

Bayern, Bayerischer Landes-Sportverband (BLSV), Behinderten- und Rehabilitations-Sportverband Bay-

ern (BVS). Im Rahmen erster Austauschgespräche wurden bereits gemeinsame Handlungsfelder identifi-

ziert und erste Ideen für eine zukünftige Zusammenarbeit gesammelt. Ziel ist es, die vorhandenen Kom-

petenzen und Strukturen zu bündeln, um nachhaltige und bedarfsgerechte Bewegungsangebote für 

Menschen mit Beeinträchtigungen in Erlangen zu fördern und weiterzuentwickeln.  

 

Im Teilprojekt 1: „Ist-Analyse Bewegungsangebote & Sensibilisierung Akteure wurde eine Übersicht über 

bestehende inklusive und exklusive Bewegungsangebote für Menschen mit Beeinträchtigungen in Erlan-

gen erstellt. In einem nächsten Schritt erfolgt der Austausch mit den jeweils zuständigen Ansprechpart-

ner*nnen der Angebote, um Möglichkeiten zur Weiterentwicklung sowie Verbesserungspotenziale zu 

identifizieren. 

Seit der Veröffentlichung des Projekts sind zudem Anfragen zur Entwicklung neuer Bewegungsangebote 

eingegangen. Das Projektteam befindet sich hierzu bereits in Gesprächen mit lokalen Akteur*innen, um 

entsprechende Angebote gemeinsam zu planen und umzusetzen. Zur bedarfsgerechten Weiterentwick-

lung bestehender Angebote sowie zur Identifikation möglicher Angebotslücken werden Menschen mit 

Beeinträchtigungen beziehungsweise deren Interessenvertretungen aktiv in die Bedarfserhebung einbe-

zogen. Ziel ist es, ihre Perspektiven, Wünsche und Bedürfnisse frühzeitig in die Angebotsentwicklung 

einzubringen. Darüber hinaus wird geprüft, ob bereits digitale Bewegungsangebote für Menschen mit 

Beeinträchtigungen vorhanden sind und inwieweit diese genutzt, erweitert oder bei Bedarf neu etabliert 

werden können. 

Ein weiterer Fokus des Teilprojekts liegt auf der Sensibilisierung und Unterstützung von Übungslei-

ter*innen. Hierzu werden deren Perspektiven sowie mögliche Unsicherheiten, Herausforderungen 

und Unterstützungsbedarfe bei der Durchführung von Bewegungsangeboten für Menschen mit 

Beeinträchtigungen erhoben. Die gewonnenen Erkenntnisse fließen in die Konzeption von Schu-

lungsangeboten für Übungsleiter*innen ein, deren Umsetzung für das Jahr 2027 vorgesehen ist. 

Ziel des Teilprojekt 2: „Barrierefreiheit Sportstätten“ ist es, Barrieren im Zugang zu Sport- und Bewe-

gungsangeboten für Menschen mit Beeinträchtigungen abzubauen. Hierfür werden Sportstätten und 

potenzielle Bewegungsorte hinsichtlich ihrer räumlichen, technischen, kommunikativen und digitalen 

Barrierefreiheit analysiert und weiterentwickelt. Hinsichtlich sprachlicher Barrierefreiheit werden bei-

spielsweise bestehende Informationen und Angebote auf ihre Verständlichkeit geprüft und Hilfestellung 

bei der Aufbereitung in einfacher Sprache gegeben.  

Im Teilprojekt 3: „Bewegte Grundschule“ wurde bereits eine Arbeitsgruppe eingerichtet, bestehend 

aus Vertreter*innen des Sportvereins Tennenlohe, des Walderlebniszentrums Tennenlohe sowie 

der Grundschule Tennenlohe. Als Ergebnis der ersten Austauschrunde wurde vereinbart, eine 

Hospitation an der Grundschule durchzuführen. Ziel ist es, Einblicke in den Schulalltag von Kin-

dern mit   Autismus zu gewinnen, mit den Schülerinnen und Schülern sowie dem pädagogischen 
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Personal ins Gespräch zu kommen und auf dieser Grundlage erste Ideen und Maßnahmen zur 

Förderung von Bewegung im Schulalltag zu entwickeln. 

Ziel des Teilprojekts 4: „Bewegungswoche“ ist es, Menschen mit Beeinträchtigungen einen nied-

rigschwelligen Zugang zu vielfältigen Sport- und Bewegungsangeboten in den Sportvereinen zu 

ermöglichen. Hierzu werden bestehende inklusive sowie geeignete Bewegungsangebote in Koope-

ration mit Anbietern, insbesondere Erlanger Sportvereinen, gebündelt und weiterentwickelt. Im 

Rahmen einer Bewegungswoche können Menschen mit Behinderungen und ihre Angehörigen 

verschiedene Bewegungsangebote kennenlernen und ausprobieren. Die Maßnahme wird hinsicht-

lich ihrer Reichweite, Qualität und Wirkung evaluiert. Gleichzeitig soll die Zusammenarbeit mit den 

Anbietern gestärkt und langfristig ausgebaut werden, um nachhaltige inklusive Bewegungsangebo-

te in Erlangen zu etablieren. 

 

 
 

Anlagen:  
 

 
III. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 

IV. Zum Vorgang 
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Beschlussvorlage 
 

Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
I/52 Amt für Sport und Gesundheitsförderung 52/217/2026 
 

Änderung der Richtlinien für die städtische Sportförderung 

Beratungsfolge Termin Ö/N Vorlagenart Abstimmung 

 

Sportbeirat 30.06.2026 Ö Empfehlung  

Sportausschuss 30.06.2026 Ö Beschluss  

Haupt-, Finanz- und Personalausschuss 22.07.2026 Ö Beschluss  

Stadtrat 30.07.2026 Ö Beschluss  

 
 

Beteiligte Dienststellen 

 

 
I. Antrag 

 

Die Änderung der Richtlinien für die städtische Sportförderung soll wie in der Anlage ersichtlich beschlos-
sen werden. 

 
 

II. Begründung 
 
1. Ergebnis/Wirkungen 

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?) 

 Durch die Änderung der Sportförderrichtlinien soll bei der Verteilung der Haushaltsmittel ein zusätzli-

cher Schwerpunkt auf das Thema Inklusion gelegt werden. Es wird z.B. explizit der Ausbau von Barri-

erefreiheit an vereinseigenen Sportstätten mit einer Förderquote von 50% auf die zuwendungsfähi-
gen Gesamtkosten bedacht.  

 Neben einiger kleinerer Anpassungen wie die Aufnahme des vorzeitigen Maßnahmenbeginns und ei-

ner Wiederholung der Fristen bei den jeweiligen Zuschussarten wurde die Richtlinie im Corporate De-

sign der Stadt Erlangen angepasst.  
 
 In der beigefügten Synopse werden die Unterschiede zur besseren Übersichtlichkeit in rot darge-

stellt. 

 

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen 
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?) 

 Durch eine Verdeutlichung der Förderung inklusiver Maßnahmen sollen Vereine dazu angeregt wer-

den, in diesen Bereich zu investieren bzw. Anträge auf Sportförderung zu stellen. 
 

3. Prozesse und Strukturen 
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?) 

 Es handelt sich hierbei um eine Umverteilung der vorhandenen Sportfördermittel. 

 
4. Klimaschutz: 

 
Entscheidungsrelevante Auswirkungen auf den Klimaschutz: 

 

Ö  3Ö  3
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  ja, positiv*  

  ja, negativ*  
  nein  

 
Wenn ja, negativ: 

Bestehen alternative Handlungsoptionen? 

 
   ja*  
   nein* 

 

*Erläuterungen dazu sind in der Begründung aufzuführen.  
 
 
Falls es sich um negative Auswirkungen auf den Klimaschutz handelt und eine alternative Hand-

lungsoption nicht vorhanden ist bzw. dem Stadtrat nicht zur Entscheidung vorgeschlagen werden 

soll, ist eine Begründung zu formulieren. 

 
 
5. Ressourcen  

(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?) 

Investitionskosten: € bei IPNr.:  
Sachkosten: € bei Sachkonto:  
Personalkosten (brutto): € bei Sachkonto: 

Folgekosten € bei Sachkonto: 
Korrespondierende Einnahmen € bei Sachkonto: 

Weitere Ressourcen  
 

Haushaltsmittel  

   werden nicht benötigt 
  sind vorhanden auf IvP-Nr. 421.881 

  bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk   530101/520090/42110010 
           sind nicht vorhanden 
 
 

Anlagen:  Sportförderrichtlinien ab 30.07.2026 
  Synopse Änderung Sportförderrichtlinien ab 30.07.2026 
 

 
III. Abstimmung 

siehe Anlage 
 

IV. Beschlusskontrolle 
V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 

VI. Zum Vorgang 
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Amt für Sport und Gesundheitsförderung 

(Amt 52) 

 

 

 

 

 

 

Richtlinien der städtischen 
Sportförderung 

Ö  3Ö  3
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2  Richtlinien der städtischen Sportförderung  
 

Inhaltsverzeichnis 

A. Allgemein 
 
1 Grundsätzliche Regelungen 
2 Allgemeine Voraussetzungen für die Förderungsberechtigung 
3 Zuständigkeit 

 

B. Materielle Förderungsmaßnahmen 

1 Barzuwendungen 
2 Bau- und Sanierungsmaßnahmen 

2.1 Besondere Voraussetzungen 
2.2 Zentrale Sportanlagen 
2.3 Allgemeine Bau- und Sanierungsmaßnahmen 
2.3.1 Förderungsfähige Maßnahmen 
2.3.2 Bindungsfristen 
2.3.3 Förderung von Bauabschnitten 
2.3.4 Erhöhungsantrag 
2.3.5 Zuschusshöhe 

3 Überlassung von Grundstücken für sportliche Anlagen 
4 Zuschüsse zu den Erschließungskosten 
5 Beschaffung von Großgeräten und Pflegegeräten 
6 Übungsleitungspauschale 
7 Ausrichtung von Meisterschaften und sonstigen Sportgroßveranstaltungen 
8 Teilnahme an internationalen Veranstaltungen 
9 Breitensport und Sportprojekte 

10 Leistungssport 
10.1 Leistungssportgremium 
10.2 Besondere Bestimmungen 
10.3 Mannschafts- und Individualsportarten 
10.4 Fahrtkostenzuschüsse 

11 Überlassung von Sporthallen und Hallenbädern 
12 Zuschuss zu den Sport- und Schwimmhallenkosten 
13 Rasenpflege 
14 Platzwartkosten 
15 Vereinsjubiläen 
16 Sonderregelungen 

 

C. Antragstellung 

1 Grundsätzliche Regelungen 
2 Formblätter 
3 Antragsfristen 
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3  Richtlinien der städtischen Sportförderung  
 

D.  Ehrungen und Ehrenbriefe 

1 Grundsätzliche Regelungen 
2 Voraussetzungen 
3 Auszeichnungen 

3.1 Erlanger Sportplakette in Gold mit Jahreszahl 
3.2 Erlanger Sportplakette in Silber mit Jahreszahl 
3.3 Erlanger Sportplakette in Bronze mit Jahreszahl 
3.4 Erlanger Ehrennadel mit Jahreszahl 
3.5 Ehrenbrief der Stadt Erlangen 

 

E. Auszahlung von Zuschüssen 
 

F. Inkrafttreten 
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4  Richtlinien der städtischen Sportförderung  
 

Präambel 

Sport ist ein wichtiger Faktor für die Lebensqualität der Menschen in Erlangen.  
 
Sport dient der Gesunderhaltung, ist Ausdruck von Lebensfreude, fördert die Per-
sönlichkeitsentwicklung, stärkt den sozialen Zusammenhalt und ist wesentlicher 
Teil einer sinnvollen Freizeitgestaltung. Unabhängig von Geschlecht, Alter, Her-
kunft oder anderen persönlichen Merkmalen finden hier Menschen zusammen. 
Bereits in der Bayerischen Verfassung (Artikel 140) ist Sport als Staatsziel veran-
kert und auch die Gemeindeordnung (Artikel 57) sieht eine Förderung des Brei-
tensports vor. 
 
In Anerkennung seiner gesundheitlichen, erzieherischen, sozialen und gesamtge-
sellschaftlichen Bedeutung will die Stadt Erlangen den Breitensport gezielt för-
dern. Neben kommunalen Aktivitäten sind die Sportvereine die wichtigsten Trä-
ger des Sports. Die Stadt Erlangen sieht es als Aufgabe, diese wertvolle Form des 
bürgerschaftlichen Engagements, die in Vereinen geleistet wird, zu unterstützen.  
 
Dabei ist unser Ziel, die Inklusion von Menschen mit Beeinträchtigungen im Sport 
durch gezielte Unterstützung der Vereine, Information und die Förderung von 
barrierefreien Sportanlagen zu verbessern.  
 
Mit den verabschiedeten Sportförderrichtlinien soll den Vereinen in transparen-
ter Weise eine kontinuierliche und effektive Arbeit ermöglicht werden. 
 
Im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten will die Stadt Erlangen damit dazu bei-
tragen, dass: 
 

- Aktivitäten in den Erlanger Sportvereinen angemessen gefördert werden, 
- möglichst alle Menschen für den Sport gewonnen werden sowie Perso-

nen mit Förderbedarf gezielt dabei unterstützt werden, gleichberechtigt 
am Sport teilzuhaben und 

- ein umfassendes Sport-, Freizeit- und Bewegungsangebot verwirklicht 
wird. 
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5  Richtlinien der städtischen Sportförderung  
 

A. Allgemein 

1. Grundsätzliche Regelungen 

1.1 Die Stadt Erlangen fördert den Breiten- und Leistungssport in Anerken-

nung seiner gesundheitlichen, erzieherischen und sozialen Bedeutung 

im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel nach diesen 

Richtlinien. Bei den Zuwendungen handelt es sich um freiwillige Leis-

tungen. Ein Rechtsanspruch wird durch diese Richtlinien nicht begrün-

det, Verpflichtungen für die Stadt können daraus nicht abgeleitet wer-

den. Die Gewährung einer Förderung im Einzelfall leitet keinen An-

spruch auf dauerhafte Unterstützung ab. 
 

1.2 Die städtischen Zuschüsse sind zweckgebunden und dürfen nur für 

den angegebenen Zweck verwendet werden. Die Stadt ist berechtigt, 

Buchführung und Belege zu prüfen und sich von der zweckgemäßen 

Mittelverwendung an Ort und Stelle zu überzeugen. Förderungen unter 
30,00 € werden nicht bewilligt. 

 

1.3 Die Zuwendungen werden grundsätzlich nur auf Antrag (siehe Teil 3) 
gewährt. 

 

2. Allgemeine Voraussetzungen für die Förderberechtigung 

2.1 Der Verein muss seinen Sitz in der Stadt Erlangen haben und Mitglied 
des Sportverbandes Erlangen e.V. oder eines anerkannten Fachverban-

des (BLSV, BVS, BSSB, DAV, NaturFreunde Deutschland) sein. 
 

2.2 Zum Zeitpunkt der Antragstellung muss der Verein mindestens zwei 
Jahre im Vereinsregister eingetragen und gemeinnützig sein. 

 

2.3 Vom Verein ist ein Mindestbeitrag in Höhe von 50,00 € jährlich für er-
wachsene Mitglieder zu erheben. 
Förderberechtigt sind auch Sportvereine, Sportgruppen, in Erlangen 

ansässige Ortsgruppen o.ä. (z.B. DLRG, BRK), die vom Sportausschuss 
und Sportbeirat als besonders förderwürdig anerkannt worden sind. 
Die Entscheidung über die Förderung im Einzelfall behält sich der Sport-
beirat und Sportausschuss vor. 
 

3. Zuständigkeit 

Das Amt für Sport und Gesundheitsförderung ist für die Entscheidung 
über Förderungsmaßnahmen nach diesen Richtlinien zuständig. Über 
Förderungen von Erlanger Vereinen, deren Sportanlagen außerhalb des 

Stadtgebietes liegen und anderen Sonderregelungen, wird im Sportbei-
rat und Sportausschuss entschieden. 
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6  Richtlinien der städtischen Sportförderung  
 

B. Materielle 
Förderungsmaßnahmen 

1. Barzuwendungen 

Förderungsberechtigte Vereine erhalten zur Erfüllung ihrer Aufgaben für nach-

gewiesene Mitglieder im Alter von bis zu 18 Jahren jährlich Barzuwendungen. 
Grundlage für Berechnung und Auszahlung des Zuschusses ist der jährlich ein-

zureichende Berichtsbogen. 

Frist: 01. Februar 

 

2. Bau- und Sanierungsmaßnahmen 

2.1 Besondere Voraussetzungen für Zuschüsse zu Bau- und Sanierungsmaß-

nahmen 

 2.1.1. Das zu bebauendes Grundstück muss entweder im Eigentum des 

Förderungsberechtigten oder durch einen mindestens noch 25 Jahre, 

nach Fertigstellung der Baumaßnahme, laufenden beiderseits unkünd-

baren Pachtvertrages bzw. Erbbaurechtsvertrag gesichert sein. Bei Maß-

nahmen mit einem Kostenvolumen von bis zu 50.000 € genügt eine Rest-

nutzungsdauer von 10 Jahren. 

  2.1.2.  Das Grundstück muss im Stadtgebiet der Stadt Erlangen liegen. 

  2.1.3. Bei Baumaßnahmen sind 
 - bei Heizungsanlagen und Dächern mit Kosten ab 25.000 €, 
 - bei Neubaumaßnahmen mit Kosten ab 75.000 € 

vorher die kostenlosen Umweltberatungsmöglichkeiten, insbesondere 

die Energieberatung der Erlanger Stadtwerke, in Anspruch zu nehmen. 
Ein entsprechender Bericht ist dem Antrag beizufügen. 

  2.1.4. Baumaßnahmen mit Baukosten ab 50.000 € (größere Baumaß-

nahmen) sind bis zum 1. April des Vorjahres beim Amt für Sport und Ge-

sundheitsförderung anzuzeigen, damit sie in der mittelfristigen Finanz-

planung berücksichtigt und die erforderlichen Haushaltsmittel beantragt 

werden können. 

  2.1.5. Die Notwendigkeit der Bau-, Modernisierungs- und Sanierungs-

maßnahmen ist schriftlich zu begründen. 

  2.1.6. Gefördert werden nur Baumaßnahmen von Vereinen, die nicht in 

der Lage sind, dieses Vorhaben langfristig ohne kommunale Hilfe durch-

zuführen. 

  2.1.7. Bei Vorliegen der Fördervoraussetzungen des Freistaates Bayern, 

insbesondere mit einem zuwendungsfähigen Aufwand ab 10.000 €, ist 
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grundsätzlich ein Zuschussantrag beim BLSV oder dem entsprechenden 

Fachverband zu stellen. 

2.2 Zentrale Sportanlagen 

Bei dem Ausbau einer Sportanlage, für die ein Schulsportvertrag besteht, 

somit Nutzung von Schule und Verein, übernimmt die Stadt Erlangen die 
Finanzierung der für den Schulsport erforderlichen zusätzlichen Investiti-
onen und Sanierungen. 

Frist: 30. April 

 

2.3 Allgemeine Bau- und Sanierungsmaßnahmen 

 2.3.1 Förderungsfähige Maßnahmen 

Die Zuschüsse sind vorgesehen zur Förderung von Neuerrichtung, Verbes-
serung, Modernisierung, Ausbau der Barrierefreiheit, energetischer Sa-

nierung, Freiflächengestaltung, Erweiterung und umfassender Wieder-
herstellung von Sportanlagen, Spiel- und Turnhallen, Schwimmanlagen 

einschließlich der erforderlichen Umkleide-, Wasch-, Geräte-, Toiletten- 
und sonstigen Nebenräume sowie der Trainingsbeleuchtung. 

In Ausnahmefällen ist auch die Beschaffung von Grundstücksflächen för-

derfähig. 

Eine Förderung erfolgt nur, wenn das Vorhaben bei Antragstellung noch 
nicht begonnen worden ist. Mit Antragsstellung ist auch der vorzeitige 

Maßnahmenbeginn genehmigt. Begründete Ausnahmen können vom 
Sportamt nur im Notfall zugelassen werden. Nicht förderfähig sind Maß-

nahmen deren Gesamtfinanzierung nicht gesichert ist oder die den För-

derungsberechtigten auf Dauer voraussichtlich zu hoch belasten. 
Unterhaltsmaßnahmen werden nicht gefördert. 

 2.3.2 Bindungsfristen 

Die Förderung wird nur für die Dauer der Nutzung der Bau- oder Sanie-
rungsmaßnahme als solche gewährt. 
Bei Wegfall dieser Nutzung ist der Förderbetrag, ausgehend von einer 
Nutzungsdauer von 25 Jahren, anteilig zurückzuzahlen. Bei Zuschüssen 
bis zu 15.000 € genügt eine Nutzungsdauer von 10 Jahren. 

2.3.3 Förderung von einzelnen Bauabschnitten allgemeiner Baumaßnah-

men 

Die Förderung von einzelnen Bauabschnitten ist dann möglich, wenn es 

sich um fachlich oder bautechnisch in sich abgeschlossene Maßnahmen, 

z.B. Sportplatz, Betriebsgebäude, Turnhalle handelt und die Bauausfüh-

rung aus finanziellen Gründen in längeren Zeitabschnitten notwendig 
wird. 
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 2.3.4 Erhöhungsantrag 

Zu den Mehrkosten für bereits einmal bezuschusste Maßnahmen bzw. 
noch nicht abgeschlossene Maßnahmen kann ein Nachfinanzierungszu-

schuss im Rahmen der Richtlinien beantragt werden (Erhöhungsantrag). 

 2.3.5 Zuschusshöhe 

Der Zuschuss beträgt 

- bei Neubau bis zu 30 v.H. der zuwendungsfähigen Gesamtkosten, 

- bei Sanierung bis zu 40 v.H. der zuwendungsfähigen Gesamtkosten und 

- bei Maßnahmen zur Verbesserung der Barrierefreiheit bis zu 50 v.H. der 
zuwendungsfähigen Gesamtkosten und 

- bei energetischer Sanierung oder einer Maßnahme, die zu einer ökologi-
schen Verbesserung der Sportanlage führt, bis zu 50 v.H. der zuwen-

dungsfähigen Gesamtkosten, 

sofern nicht ein städtisches Sonderprogramm eine andere Förderung vor-

sieht. 

Frist: 01. Februar 

 

3. Überlassung von Grundstücken für sportliche Anlagen 

3.1 Im Eigentum der Stadt Erlangen befindliche Grundstücke oder durch die 

Stadt Erlangen angepachtete oder angemietete Grundstücke können 
Förderungsberechtigten durch Vermietung oder Verpachtung oder durch 
Erbbaurecht, wenn dies zur Finanzierung von baulichen Anlagen auf die-

sen Flächen erforderlich ist, überlassen werden. 

 

3.2 Der Erbbau- bzw. Mietzins für Flächen von Vereinsheimen, Tennisplätzen, 

Kegelbahnen und für alle übrigen Flächen einschließlich der Verkehrsflä-

chen beträgt bei einem Vertragsabschluss bis 31.05.2006 0,02 €/qm im 

Jahr, ab dem 01.06.2006 0,06 €/qm im Jahr. 

 

3.3 Sofern Flächen anderen als sportlichen Zwecken dienen, z.B. Parkplätze, 

ist ein Erbbau- bzw. Mietzins von jährlich 5 v.H. des jeweiligen Grundstück-

verkehrswertes zu entrichten. Dies gilt auch für Flächen, die in räumlicher 

Verbindung zu Sportanlagen stehen. 

Frist: 01. Februar 
 

4. Zuschüsse für Sportstätten zu den Erschließungskosten 

4.1  Zu den von der Stadt Erlangen für Vereinssportgrundstücke festgelegten 

Erschließungskosten wird ein Zuschuss in Höhe von ¾ der festgesetzten 

Kosten und Beiträgen gewährt. 
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Als Vereinssportgrundstücke gelten Grundstücke, die zum Zeitpunkt der 
Bekanntmachung des jeweiligen Beitragsbescheides von Sportvereinen für 

sportliche Zwecke tatsächlich genutzt werden. 2.1 1. Satz 1 ist analog an-

zuwenden. 

4.2 Die Förderung wird nur für die Dauer und den Umfang der Nutzung der Flä-

che als Vereinssportgrundstück gewährt. Beim Wegfall dieser Nutzung, der 

Gemeinnützigkeit oder bei Auflösung des Vereins ist der Zuschuss für die 

entsprechende Fläche anteilig, ausgehend von einer Nutzungsdauer von 25 

Jahren, zurückzuzahlen. Mögliche Rückzahlungsansprüche der Stadt Er-

langen können durch Bestellung einer Hypothek auf dem Vereinssport-

grundstück dinglich gesichert werden. 

Frist: 01. Februar 

 

5. Beschaffung von Großgeräten und Pflegegeräten 

5.1 Für die Beschaffung von (inklusiven) Sportgroßgeräten bei Kosten von min-

destens 250,00 € können Zuschüsse gewährt werden. Großgeräte dersel-

ben Produktgruppe können zu einem Antrag zusammengefasst werden, 

wenn die Mindestkosten für ein einzelnes Großgerät sonst nicht erreicht 

werden. Der Zuschuss soll 25 v.H. der zuwendungsfähigen Kosten, jedoch 

höchstens 3.000,00 € betragen. 

5.2 Für die Beschaffung von für den Sportbetrieb notwendigen Pflegegeräten 

bei Kosten von mindestens 10.000,00 € (Großgeräte) können Zuschüsse ge-

währt werden. Der Zuschuss soll 20 v.H., bei elektrisch betriebenen Pflege-

großgeräten 30 v.H., der zuwendungsfähigen Kosten betragen. 

5.3 Ist eine Reparatur eines Großgerätes oder die Anschaffung eines Ge-

brauchtgerätes gegenüber einer Neuanschaffung wirtschaftlicher und 

nachhaltiger, können Reparaturkosten oder Anschaffungskosten von Ge-

brauchtgeräten entsprechend bezuschusst werden. 

5.4 Bei Neugründungen von Vereinsabteilungen wird die Erstausstattung als 

Gesamtkostengröße gesehen. 

5.5 Der Kauf von Defibrillatoren und Notfallkoffern ist förderfähig. 

Frist: 01. Februar 

 

6. Übungsleitungspauschale 

Für die Gewährung einer Übungsleitungspauschale gelten analog die jeweiligen 
Richtlinien des Freistaates Bayern zur Vereinspauschale. 

Frist: 01. März 

 

19



10  Richtlinien der städtischen Sportförderung  
 

7. Ausrichtung von Meisterschaften und sonstigen Sportgroß-

veranstaltungen 

7.1 Bei entsprechender Eigenbeteiligung des Förderungsberechtigten können 
für die Durchführung von Meisterschaften und sonstigen Sportgroßveran-
staltungen (kein regelmäßiger Spiel- und Wettkampfbetrieb) Zuschüsse ge-

währt werden. Dies umfasst sowohl Veranstaltungen, die sich ausschließ-
lich an Menschen mit Beeinträchtigungen richten, als auch inklusive Sport-

großveranstaltungen, bei denen Menschen mit und ohne Beeinträchtigung 
sowie Menschen mit psychischen Erkrankungen gemeinsam teilnehmen. 

 

7.2 Der Zuschuss darf in der Regel 50 v.H. der Defizite, die durch förderungs-

würdige Kosten entstanden sind, nicht übersteigen. Förderungswürdig 

sind Kosten, die im notwendigen Zusammenhang mit der sportlichen 

Durchführung der Meisterschaften stehen. Die Förderhöhe beträgt maxi-

mal 1.000,00 €. 

Frist: 31. Oktober 

 

8. Teilnahme an internationalen Veranstaltungen 

8.1 Sportbegegnungen mit Partnerstädten und sonstige internationale Sport-

begegnungen können mit einem Betrag von 10,00 € pro Person und Tag ge-

fördert werden. Die Dauer der Maßnahme muss mindestens 4 Tage betra-

gen. Es können pro Maßnahme bis zu 10 Tage und 25 Personen gefördert 

werden.  

8.2 Bei Gruppenreisen mit einem Omnibus in die Partnerstädte kann zusätzlich 

ein Fahrtkostenzuschuss nach dem Bayerischen Reisekostengesetz für Hin- 

und Rückreise gewährt werden. 

 

8.3 Als Höchstzuschuss je Begegnung können 4.000,00 € bewilligt werden. 

Eine Förderung ist nur möglich, wenn auch ein ausgedehntes Sport- und 

Begegnungsprogramm stattfindet. 

 

8.4 Mit dem Antrag ist die Einladung des Partnervereins und eine Programm-

übersicht einzureichen. Liegen mehr Anträge vor als Mittel vorhanden sind, 

werden die Vereine im Wechsel berücksichtigt. 

Frist: 31. Oktober 
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9. Breitensport und Sportprojekte 

Die Stadt Erlangen kann Zuschüsse für innovative Sportangebote und -projekte 

gewähren: 

a) Breitensportveranstaltungen, wenn deren breitgefächertes Sportpro-
gramm öffentlich bekannt gemacht und Nichtvereinsmitgliedern unent-

geltlich die Teilnahme ermöglicht wird. 

b) Sozialmaßnahmen im Sportbereich. 

c) Maßnahmen, die unmittelbar die Inklusion und Integration im und 

durch Sport fördern. 

d) Innovative Sportangebote und Projekte für Zielgruppen wie Kinder und 
Jugendliche, für Frauen im Sport oder für ältere Bürger*innen sowie 
Menschen mit Förderbedarf aufgrund von Beeinträchtigungen (geis-

tig/seelisch/körperlich). 

Förderungswürdig sind Kosten, die im notwendigen Zusammenhang mit der 
sportlichen Durchführung der Veranstaltung bzw. des Projektes entstehen. 

Eine Förderung kann nur erfolgen, wenn die Veranstaltung/Maßnahme vor 
Durchführung beim Amt für Sport und Gesundheitsförderung angezeigt wurde. 

Frist: keine 

 

10. Leistungssport 

10.1 Leistungssportgremium 

Über die Förderung des Leistungssports nach diesem Abschnitt entschei-
det ein Gremium, das sich wie folgt zusammensetzt: 

1. Oberbürgermeister oder Vertretung 

2. Je eine Vertretung der vertretenen Fraktionen/Ausschussgemein-
schaften im Stadtrat 

3. Eine Vertretung des Departments für Sportwissenschaft und Sport 
der FAU 

4. Eine Vertretung der Erlanger Sportvereine 

5. Eine Vertretung der Sportverwaltung 

 

Das Gremium wird vom Amt für Sport und Gesundheitsförderung kurzfristig ein-
berufen. Es ist bei mindestens drei Anwesenden beschlussfähig. 
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10.2 Besondere Bestimmungen 

Eine Förderung muss vom Verein jährlich neu beantragt und begründet 

werden. Förderungsfähig sind insbesondere: 

1. Fahrtkosten 

2. Übernachtung 

3. Trainer/Trainerinnen 

4. besondere Sportstättenbereitstellung 

5. Materialaufwendungen 

6. Sportmedizinische Betreuung 

7. Teilnahme an Lehrgängen, die anderweitig nicht gefördert werden. 

 

10.3 Mannschafts- und Individualsportarten 

Mannschaften, die einer höheren Liga oder Klasse in einem mehrstufi-

gen System angehören, und Individualsportler*innen, die eine hohe 
Norm erfüllen, können einen je nach Sportart im Einzelfall gewichteten 
Zuschuss erhalten. 

Gefördert werden vor allem auch Nachwuchsgruppen der Mannschafts- 

und Individualsportarten, die durch eine qualifizierte Trainerbetreuung 

eine entscheidende Leistungsentwicklung erkennen lassen. 
Vorrangig sollen olympische und paralympische Sportarten gefördert 
werden. 

 

10.4 Fahrtkostenzuschüsse 

Für aktive Teilnehmer*innen und deren notwendige Betreuer*innen an 

Deutschen, Europa- und Weltmeisterschaften kann ein Fahrtkostenzu-
schuss gewährt werden. Bei der Festlegung der notwendigen Be-

treuer*innen werden einem/r Betreuer*in mindestens fünf Aktive zuge-
rechnet. 
Der Zuschuss beträgt 25 v.H. 
- der Kosten einer Bahnfahrt 2. Klasse (mit allen Ermäßigungen) oder 

- der Wegstrecken- und Mitnahmeentschädigung nach dem Bayeri-
schen Reisekostengesetz. 

Ist eine solche Berechnung nicht möglich oder zweckmäßig, z.B. Flüge, 
Busfahrten, etc. kann ein Zuschuss im Einzelfall gewährt werden. Bei 

Flugreisen gilt eine Obergrenze von 150,00 € pro Meisterschaftsteilneh-
mer*in. 

Der Antrag ist nach Abschluss der Meisterschaft unter Beilage der Fahr-

karten oder eines Fahrtkostenbeleges und der Teilnahmebestätigung 
zu stellen. 
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Zuschussfähig sind nur die Kosten, welche nicht durch Dritte ersetzt 
werden. 

 

Anträge für Wettkämpfe, die länger als ein Jahr zurückliegen, können 
nicht mehr berücksichtigt werden. 

Frist: 30. September 

 

11. Überlassung von Sporthallen und Hallenbädern 

Förderungsberechtigten werden städtische Sporthallen und Hallenbäder für 
Training, Wettkämpfe, Meisterschaften und Turniere ermäßigt überlassen. 

Frist: keine 

 

12. Zuschuss zu den Sport- und Schwimmhallenkosten 

Für Training der Kinder und Jugendlichen werden zu den Sport- und Schwimm-
hallenkosten Zuschüsse gewährt. 

Dem Antrag sind die entsprechenden Rechnungen der Hallenkosten beizulegen. 

Frist: 31. November 

 

13. Rasenpflege 

Die Stadt übernimmt durch personelle und sächliche Aufwendungen im Rahmen 
des Haushalts die Rasenpflege der Vereinsanlagen. 

Frist: keine 

 

14. Platzwartkosten 

Förderungsberechtigte, deren Sportanlagen nicht als Schulsportanlage gelten, 

erhalten Zuschüsse zu den Platzwartkosten. Für Freisportanlagen beträgt dieser 
Zuschuss bis zu 2.500,00 € im Jahr. 
Zur Gewährung der Zuschüsse bedarf es eines vertraglichen Arbeitsverhältnisses 
mit dem Platzwart. Ein Verwendungsnachweis über die Zuschussmittel ist vorzu-

legen. 

Frist: 31. Oktober 

 

15. Vereinsjubiläen 

Anlässlich des 25-jährigen Bestehens eines Vereins und bei weiteren Jubiläen in 
Abständen von 25 Jahren wird eine Jubiläumszuwendung gezahlt. Die Zuwen-
dung beträgt 10,00 € pro Jahr des Bestehens des Vereines, höchstens jedoch 

1.000,00 €. 

Frist: keine 
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16. Sonderregelungen 

Sonderregelungen und Ausnahmen sind im Einzelfall durch Beschluss im Sport-

ausschuss und Sportbeirat möglich. 
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C. Antragstellung 

1. Grundsätzliche Regelungen 

Förderungen nach den Abschnitten B und D werden nur auf Antrag des 
Hauptvereins gewährt. 

Anträge sind beim Amt für Sport und Gesundheitsförderung der Stadt 
Erlangen einzureichen. Hierbei sind die herausgegebenen Formblätter 

zu verwenden. 
Bei Antragstellung sind alle für die Förderung erheblichen Tatsachen 

anzugeben und die vom Amt für Sport und Gesundheitsförderung an-

geforderten Nachweise vorzulegen. Bei Anträgen auf Investitionszu-

schüssen sind die Jahresbilanz mit Gewinn- und Verlustrechnung 
bzw. Überschussrechnung des zuletzt verfügbaren Jahres, Belege 
über vorhandene finanzielle Reserven, die Wirtschaftspläne der 

nächsten zwei Jahre, ein detaillierter Finanzierungsplan, Kostenbe-

rechnungen und ggf. Baupläne, Grundstücksverträge, etc. vorzule-
gen. 

 

2. Formblätter 

Für den Antrag auf Barzuwendungen ist das Bestandserhebungsfor-
mular für den Antrag auf Übungsleitungszuschüsse der Antrag auf 

staatlichen Zuschuss, für Baumaßnahmen, Großgeräte, Veranstaltun-

gen, Meisterschaften und Fahrtkosten das jeweils passende Formular 
zu verwenden. Für alle anderen Zuschüsse ist ein formloser Antrag zu 

stellen. Bei der Zuwendung zum Vereinsjubiläum ist eine schriftliche 
Mitteilung ausreichend. 

 

3. Antragsfristen 

Die Antragsfristen sind Ausschlussfristen. Ansprüche, die nach Ablauf 

der Frist im laufenden Kalenderjahr entstehen, werden im folgenden 
Haushaltsjahr bearbeitet. 

 

3.1 Für Zuschüsse gemäß Abschnitt B gelten folgende Antragsfris-
ten im jeweiligen Haushaltsjahr: 

 

1. Barzuwendungen bis 01. Februar 

2. Zuschüsse zu Bau- und Sanierungsmaßnahmen 

a. Zentrale Sportanlagen    bis 30. April 

b. Allgemeine Bau- und Sanierungsmaßnahmen bis 01. Februar 
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3. Überlassung von Grundstücken  
für sportliche Anlagen     bis 01. Februar 

4. Zuschüsse zu Erschließungskosten   bis 01. Februar 

5. Zuschüsse zur Beschaffung von Großgeräten bis 01. Februar 

6. Übungsleitungspauschale    bis 01. März 

7. Zuschüsse zur Ausrichtung von Meisterschaften bis 31. Oktober 

8. Zuschüsse zu internationalen Veranstaltungen bis 31. Oktober 

9. Zuschüsse zum Breitensport   keine Frist 

10. Zuschüsse zum Leistungssport, Fahrtkosten bis 30. September 

11. Überlassung von Sporthallen und Hallenbädern keine Frist 

12. Zuschüsse zu den Sport- und Schwimmhallen- 
kosten im Jugendbereich    bis 30. November 

13. Rasenpflege      keine Frist 

14. Zuschüsse zu Platzwartkosten   bis 31. Oktober 

15. Zuwendung zu Vereinsjubiläen   keine Frist 

 

3.2 Anträge auf Ehrenbriefe und Ehrungen von sportlichen Leis-
tungen gemäß Abschnitt D müssen innerhalb der jeweils vom 
Amt für Sport und Gesundheitsförderung gesetzten Frist mit 

den entsprechenden Formblättern und Nachweisen gestellt 

werden. 
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D. Ehrungen und Ehrenbriefe 

1. Grundsätzliche Regelungen 

Die Stadt Erlangen verleiht jährlich für hervorragende sportliche 
Leistungen jeweils mit Urkunde die Erlanger Ehrenplakette in Gold, 
Silber, Bronze und die Ehrennadel an Einzelsportler*innen und 
Mannschaften. 

Verdienstvolle Personen aus dem Erlanger Sport werden durch die 
Verleihung des Ehrenbriefes gewürdigt. 

Die Erlanger Sportplaketten in Gold, Silber, Bronze und die Er-
langer Ehrennadel können mehrmals verliehen werden. 

 

2. Voraussetzungen 

Zu ehrende Einzelsportler*innen bzw. Mannschaften müssen folgende 

Voraussetzungen erfüllen: 

2.1 Teilnahme an Meisterschaften in olympischen Disziplinen, die von ei-

nem dem Deutscher Olympischer Sportbund (DOSB) angeschlosse-

nen Fachverband oder einer internationalen Dachorganisation der 

Sportverbände ausgeschrieben sein müssen, oder Teilnahme an 
Meisterschaften in nichtolympischen Disziplinen unter Maßgabe des 

Absatzes 2. 

 

2.2 Die Sportler*innen müssen bei der Meisterschaft unbeachtlich des 
Wohnortes, als Mitglied eines Erlanger Vereins gestartet sein. 

 

2.3 Die zu ehrende Sportler*innen sollen mindestens 13 Jahre alt sein. 
 

2.4 Bei der jeweiligen Meisterschaft müssen je Disziplin und Altersklasse 
mindestens sechs Sportler*innen bzw. Mannschaften teilgenommen 
haben. Ab der Altersklasse 75 entfällt die Mindestteilnahmezahl. 

Bei hervorragenden sportlichen Leistungen in nichtolympischen Dis-
ziplinen oder Sportarten schlägt eine Jury, bestehend aus einer Ver-

tretung des Departments für Sportwissenschaft und Sport der FAU, 

der Erlanger Sportvereine, des BLSV und der Sportverwaltung, unter 
Zugrundelegung entsprechender Kriterien eine Ehrung und die Höhe 

der Auszeichnung dem Sportausschuss vor. 

Die Kriterien sind insbesondere Teilnahmezahl, Art der Qualifikation, 
Leistungen im nationalen und internationalen Vergleich, Verbreitung 

der Sportart bzw. Disziplin und Amateurstatus. 
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18  Richtlinien der städtischen Sportförderung  
 

3. Auszeichnungen 

3.1 Erlanger Sportplakette in Gold mit Jahreszahl 

Die Erlanger Sportplakette in Gold wird für folgende Leistungen und 
Ehrungen verliehen: 

a. 1.-6. Platz bei den Olympischen bzw. Paralympischen Spielen oder 
den Welt- und Europameisterschaften der Aktiven, 

b. (Para) Olympia-, Welt- und Europarekorde der Aktiven, 

c. Anstelle der 3. Verleihung der Erlanger Sportplakette in Silber. 

 

3.2 Erlanger Sportplakette in Silber mit Jahreszahl 

Die Erlanger Sportplakette in Silber wird für folgende Leistungen und 
Ehrungen verliehen: 

a. 1.-3. Platz bei Deutschen Meisterschaften der Aktiven, 

b. Deutsche Rekorde der Aktiven, 

c. Teilnahme an Olympischen bzw. Paralympischen Spielen, 

d. Teilnahme an Welt- und Europameisterschaften der Akti-

ven, die durch eine nationale Qualifikation erreicht wurde, 

e. Mitwirkung in einer Nationalmannschaft der Aktiven, 

f. 1.-6. Platz bei Welt- und Europameisterschaften der Schüler*in-
nen-, Jugend- und Junioren*innenklasse, 

g. Anstelle der 5. Verleihung der Erlanger Sportplakette in Bronze. 

 

3.3 Erlanger Sportplakette in Bronze mit Jahreszahl 

Die Erlanger Sportplakette in Bronze wird für folgende Leistungen und 
Ehrungen verliehen: 

a. Süddeutsche oder Bayerische Meisterschaft der Aktiven, 

b. Landesrekorde der Aktiven, 

c. 1.-3. Platz bei Deutschen Meisterschaften der Schüler*in-

nen-, Jugend- und Junioren*innenklasse, 

d. Teilnahme an Welt- und Europameisterschaften der Schüler*in-

nen-, Jugend- und Junioren*innenklasse, 

e. Mitwirkung in der Nationalmannschaft der Schü-

ler*innen-, Jugend und Junioren*innenklasse, 

f. 1.-6. Platz bei Welt- und Europameisterschaften der Senior*innen, 

g. Olympia-, Welt- und Europarekorde der Senior*innen und der 
Schüler*innen-, Jugend- und Junioren*innenklasse, 

h. Aufstieg einer Mannschaft in die bundesweit höchste Klasse, 

i. Anstelle der 10. Verleihung der Erlanger Ehrennadel. 
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19  Richtlinien der städtischen Sportförderung  
 

 
3.4 Erlanger Ehrennadel mit Jahreszahl 

Die Erlanger Ehrennadel wird für folgende Leistungen und Ehrungen 
verliehen: 

a. 1.-3. Platz bei Deutschen Meisterschaften der Senior*innen, 

b. Süddeutsche oder Bayerische Meisterschaft der Schüler*in-
nen-, Jugend- und Junioren*innenklasse, 

c. Deutsche und Landesrekorde der Schüler*in-
nen-, Jugend- und Junioren*innenklasse. 

Meisterschaften einzelner Altersklassen (z.B. Ü30, Ü45) werden nicht  

berücksichtigt. 

 
3.5 Ehrenbrief der Stadt Erlangen 

Mit dem Ehrenbrief Sport der Stadt Erlangen können Personen geehrt 

werden, die sich in herausragender Weise für den Erlanger Sport an 

verantwortungsvoller Stelle verdient gemacht haben. 

Eine Jury, bestehend aus einer Vertretung des Departments für Sport-

wissenschaft und Sport der FAU, des Sportverbandes Erlangen, des 
BLSV und der Sportverwaltung, schlägt die zu ehrenden Personen, 

die durch Antrag oder Auswahl benannt wurden, dem Sportaus-
schuss / Sportbeirat vor. Abschließend erfolgt eine Empfehlung durch 

den Ältestenrat. 

Es sollten nicht mehr als vier Ehrenbriefe im Jahr vergeben werden. 
Bei der Vergabe soll auf Geschlechtergerechtigkeit geachtet werden. 
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20  Richtlinien der städtischen Sportförderung  
 

E. Auszahlung von Zuschüssen 

Die Auszahlung von Zuschüssen erfolgt nur nach Vorlage der Originalrechnun-

gen und Originalzahlungsnachweise auf das Bankkonto des Förderungsberech-
tigten. 
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21  Richtlinien der städtischen Sportförderung  
 

F. Inkrafttreten 

Die Richtlinien treten mit Beschluss des Stadtrates Erlangen vom 26. Februar 

1998 in Kraft und ersetzen die bisherigen Richtlinien. 
Die Euroumstellung erfolgte mit Beschluss des Sportausschusses vom 25. März 
2003. 
Die Richtlinien wurden geändert mit Stadtratsbeschluss vom 31. Mai 2006, 
29. November 2007, 28. Oktober 2010, 26. September 2013, 23. Juli 2015, 17. 

März 2016, 23. November 2017, 20. Februar 2020 und 22. Juli 2021 
Die Richtlinien wurden zuletzt geändert mit Stadtratsbeschluss vom  

30. Juli 2026. 
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Präambel 
Sport ist ein wichtiger Faktor für die Lebensqualität der Menschen 
in Erlangen.  
 
Sport dient der Gesunderhaltung, ist Ausdruck von Lebensfreude, 
fördert die Persönlichkeitsentwicklung, stärkt den sozialen 
Zusammenhalt und ist wesentlicher Teil einer sinnvollen 
Freizeitgestaltung. Unabhängig von Geschlecht, Alter, Herkunft 
oder anderen persönlichen Merkmalen finden hier Menschen 
zusammen. Bereits in der Bayerischen Verfassung (Artikel 140) ist 
Sport als Staatsziel verankert und auch die Gemeindeordnung 
(Artikel 57) sieht eine Förderung des Breitensports vor. 
 
In Anerkennung seiner gesundheitlichen, erzieherischen, sozialen 
und gesamtgesellschaftlichen Bedeutung will die Stadt Erlangen 
den Breitensport gezielt fördern. Neben kommunalen Aktivitäten 
sind die Sportvereine die wichtigsten Träger des Sports. Die Stadt 
Erlangen sieht es als Aufgabe, diese wertvolle Form des 
bürgerschaftlichen Engagements, die in Vereinen geleistet wird, zu 
unterstützen. Mit den verabschiedeten Sportförderrichtlinien soll 
den Vereinen in transparenter Weise eine kontinuierliche und 
effektive Arbeit ermöglicht werden. 
 
 

 

Präambel 
Sport ist ein wichtiger Faktor für die Lebensqualität der Menschen 
in Erlangen.  
 
Sport dient der Gesunderhaltung, ist Ausdruck von Lebensfreude, 
fördert die Persönlichkeitsentwicklung, stärkt den sozialen 
Zusammenhalt und ist wesentlicher Teil einer sinnvollen 
Freizeitgestaltung. Unabhängig von Geschlecht, Alter, Herkunft 
oder anderen persönlichen Merkmalen finden hier Menschen 
zusammen. Bereits in der Bayerischen Verfassung (Artikel 140) ist 
Sport als Staatsziel verankert und auch die Gemeindeordnung 
(Artikel 57) sieht eine Förderung des Breitensports vor. 
 
In Anerkennung seiner gesundheitlichen, erzieherischen, sozialen 
und gesamtgesellschaftlichen Bedeutung will die Stadt Erlangen  
den Breitensport gezielt fördern. Neben kommunalen Aktivitäten 
sind die Sportvereine die wichtigsten Träger des Sports. Die Stadt 
Erlangen sieht es als Aufgabe, diese wertvolle Form des 
bürgerschaftlichen Engagements, die in Vereinen geleistet wird, zu 
unterstützen. Dabei ist unser Ziel, die Inklusion von Menschen mit 
Beeinträchtigungen im Sport durch gezielte Unterstützung der 
Vereine, Information und die Förderung von barrierefreien 
Sportanlagen zu verbessern. Mit den verabschiedeten 
Sportförderrichtlinien soll den Vereinen in transparenter Weise 
eine kontinuierliche und effektive Arbeit ermöglicht werden.  
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Im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten will die Stadt Erlangen 
damit dazu beitragen, dass: 
 

- Aktivitäten in den Erlanger Sportvereinen angemessen 

gefördert werden, 
- möglichst alle Bevölkerungsschichten für den Sport 

gewonnen werden und 
- ein umfassendes Sport-, Freizeit- und Bewegungsangebot 

verwirklicht wird. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten will die Stadt Erlangen 
damit dazu beitragen, dass: 
 

- Aktivitäten in den Erlanger Sportvereinen angemessen 

gefördert werden, 
- möglichst alle Menschen für den Sport gewonnen werden 

sowie Personen mit Förderbedarf gezielt dabei unterstützt 
werden, gleichberechtigt am Sport teilzuhaben und 

- ein umfassendes Sport-, Freizeit- und Bewegungsangebot 
verwirklicht wird. 
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A. Allgemein 
 

1. Grundsätzliche Regelungen 

1.1 Die Stadt Erlangen fördert den Breiten- und 

Leistungssport in Anerkennung seiner gesundheitlichen, 

erzieherischen und sozialen Bedeutung im Rahmen der 

zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel nach diesen 

Richtlinien. Bei den Zuwendungen handelt es sich um 

freiwillige Leistungen. Ein Rechtsanspruch wird durch 

diese Richtlinien nicht begründet, Verpflichtungen für die 

Stadt können daraus nicht abgeleitet werden. Die 

Gewährung einer Förderung im Einzelfall leitet keinen 

Anspruch auf dauerhafte Unterstützung ab. 

1.2 Die städtischen Zuschüsse sind zweckgebunden und 

dürfen nur für den angegebenen Zweck verwendet 
werden. Die Stadt ist berechtigt, Buchführung und Belege 

zu prüfen und sich von der zweckgemäßen 

Mittelverwendung an Ort und Stelle zu überzeugen. 
Förderungen unter 30,00 € werden nicht bewilligt. 

1.3 Die Zuwendungen werden grundsätzlich nur auf Antrag 
(siehe Teil 3) gewährt.  
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Mittelverwendung an Ort und Stelle zu überzeugen. 
Förderungen unter 30,00 € werden nicht bewilligt. 

1.3 Die Zuwendungen werden grundsätzlich nur auf Antrag 
(siehe Teil 3) gewährt.  
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2. Allgemeine Voraussetzungen für die 

Förderberechtigung 

2.1 Der Verein muss seinen Sitz in der Stadt Erlangen haben 
und Mitglied des Sportverbandes Erlangen e.V. oder eines 
anerkannten Fachverbandes (BLSV, BVS, BSSB, DAV, 
NaturFreunde Deutschland) sein. 

2.2 Zum Zeitpunkt der Antragstellung muss der Verein 
mindestens zwei Jahre im Vereinsregister eingetragen 
und gemeinnützig sein. 

2.3 Vom Verein ist ein Mindestbeitrag in Höhe von 50,00 € 
jährlich für erwachsene Mitglieder zu erheben. 
Förderberechtigt sind auch Sportvereine, Sportgruppen, 
in Erlangen ansässige Ortsgruppen o.ä. (z.B. DLRG, BRK), 
die vom Sportausschuss und Sportbeirat als besonders 
förderwürdig anerkannt worden sind. Die Entscheidung 
über die Förderung im Einzelfall behält sich der 
Sportbeirat und Sportausschuss vor.  
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3. Zuständigkeit 

Das Amt für Sport und Gesundheitsförderung ist für die 
Entscheidung über Förderungsmaßnahmen nach diesen 
Richtlinien zuständig. Über Förderungen von Erlanger 
Vereinen, deren Sportanlagen außerhalb des Stadtgebietes 
liegen und anderen Sonderregelungen, wird im Sportbeirat 
und Sportausschuss entschieden. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Zuständigkeit 

Das Amt für Sport und Gesundheitsförderung ist für die 
Entscheidung über Förderungsmaßnahmen nach diesen 
Richtlinien zuständig. Über Förderungen von Erlanger 
Vereinen, deren Sportanlagen außerhalb des 
Stadtgebietes liegen und anderen Sonderregelungen, 
wird im Sportbeirat und Sportausschuss entschieden. 
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B. Materielle 

Förderungsmaßnahmen 
1. Barzuwendungen 

Förderungsberechtigte Vereine erhalten zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben für nachgewiesene Mitglieder im Alter von bis zu 18 
Jahren jährlich Barzuwendungen. Grundlage für Berechnung und 
Auszahlung des Zuschusses ist der jährlich einzureichende 
Berichtsbogen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. Materielle 

Förderungsmaßnahmen 
1. Barzuwendungen 

Förderungsberechtigte Vereine erhalten zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben für nachgewiesene Mitglieder im Alter von bis zu 18 
Jahren jährlich Barzuwendungen. Grundlage für Berechnung und 
Auszahlung des Zuschusses ist der jährlich einzureichende 
Berichtsbogen. 

Frist: 01. Februar 
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2. Bau- und Sanierungsmaßnahmen 

2.1 Besondere Voraussetzungen für Zuschüsse zu Bau- und  
Sanierungsmaßnahmen 

 2.1.1. Das zu bebauendes Grundstück muss entweder im 

Eigentum des Förderungsberechtigten oder durch einen 

mindestens noch 25 Jahre, nach Fertigstellung der 

Baumaßnahme, laufenden beiderseits unkündbaren 

Pachtvertrages bzw. Erbbaurechtsvertrag gesichert sein. Bei 

Maßnahmen mit einem Kostenvolumen von bis zu 50.000 € 

genügt eine Restnutzungsdauer von 10 Jahren. 

  2.1.2.  Das Grundstück muss im Stadtgebiet der Stadt  

Erlangen liegen. 

  2.1.3. Bei Baumaßnahmen sind 
 - bei Heizungsanlagen und Dächern mit Kosten 
ab 25.000 €, 

 - bei Neubaumaßnahmen mit Kosten ab 75.000€ 
vorher die kostenlosen Umweltberatungsmöglichkeiten, 
insbesondere die Energieberatung der Erlanger Stadtwerke, 
in Anspruch zu nehmen. 
Ein entsprechender Bericht ist dem Antrag beizufügen.  
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  2.1.4. Baumaßnahmen mit Baukosten ab 50.000 € 

(größere Baumaßnahmen) sind bis zum 1. April des 

Vorjahres beim Amt für Sport und Gesundheitsförderung 

anzuzeigen, damit sie in der mittelfristigen Finanzplanung 

berücksichtigt und die erforderlichen Haushaltsmittel 

beantragt werden können. 

  2.1.5. Die Notwendigkeit der Bau-, Modernisierungs- und 

Sanierungsmaßnahmen ist schriftlich zu begründen. 

  2.1.6. Gefördert werden nur Baumaßnahmen von 

Vereinen, die nicht in der Lage sind, dieses Vorhaben 

langfristig ohne kommunale Hilfe durchzuführen. 

  2.1.7. Bei Vorliegen der Fördervoraussetzungen des 

Freistaates Bayern, insbesondere mit einem 

zuwendungsfähigen Aufwand ab 10.000 €, ist grundsätzlich 

ein Zuschussantrag beim BLSV oder dem entsprechenden 

Fachverband zu stellen. 

2.2 Zentrale Sportanlagen 

Bei dem Ausbau einer Sportanlage, für die ein 
Schulsportvertrag besteht, somit Nutzung von Schule und 
Verein, übernimmt die Stadt Erlangen die Finanzierung der 
für den Schulsport erforderlichen zusätzlichen Investitionen 
und Sanierungen. 

 

 

  2.1.4. Baumaßnahmen mit Baukosten ab 50.000 € 

(größere Baumaßnahmen) sind bis zum 1. April des 

Vorjahres beim Amt für Sport und Gesundheitsförderung 

anzuzeigen, damit sie in der mittelfristigen Finanzplanung 

berücksichtigt und die erforderlichen Haushaltsmittel 

beantragt werden können. 

  2.1.5. Die Notwendigkeit der Bau-, Modernisierungs- und 

Sanierungsmaßnahmen ist schriftlich zu begründen. 

  2.1.6. Gefördert werden nur Baumaßnahmen von 

Vereinen, die nicht in der Lage sind, dieses Vorhaben 

langfristig ohne kommunale Hilfe durchzuführen. 

2.1.7. Bei Vorliegen der Fördervoraussetzungen des 

Freistaates Bayern, insbesondere mit einem 

zuwendungsfähigen Aufwand ab 10.000 €, ist grundsätzlich 

ein Zuschussantrag beim BLSV oder dem entsprechenden 

Fachverband zu stellen.  

2.2 Zentrale Sportanlagen 

Bei dem Ausbau einer Sportanlage, für die ein 
Schulsportvertrag besteht, somit Nutzung von Schule und 
Verein, übernimmt die Stadt Erlangen die Finanzierung der 
für den Schulsport erforderlichen zusätzlichen Investitionen 
und Sanierungen. 

Frist: 30. April  
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2.3 Allgemeine Bau- und Sanierungsmaßnahmen 

 2.3.1 Förderungsfähige Maßnahmen 

Die Zuschüsse sind vorgesehen zur Förderung von 
Neuerrichtung, Verbesserung, Modernisierung, 
energetischer Sanierung, Freiflächengestaltung, 
Erweiterung und umfassender Wiederherstellung von 
Sportanlagen, Spiel- und Turnhallen, Schwimmanlagen 
einschließlich der erforderlichen Umkleide-, Wasch-, 
Geräte-, Toiletten- und sonstigen Nebenräume sowie der 
Trainingsbeleuchtung. 
In Ausnahmefällen ist auch die Beschaffung von 
Grundstücksflächen förderfähig. 

Eine Förderung erfolgt nur, wenn das Vorhaben bei 
Antragstellung noch nicht begonnen worden ist. Mit 
Antragsstellung ist auch der vorzeitige Maßnahmenbeginn 
genehmigt. Begründete Ausnahmen können vom Sportamt 
nur im Notfall zugelassen werden. Nicht förderfähig sind 
Maßnahmen deren Gesamtfinanzierung nicht gesichert ist 
oder die den Förderungsberechtigten auf Dauer 
voraussichtlich zu hoch belasten. 
Unterhaltsmaßnahmen werden nicht gefördert. 
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Antragstellung noch nicht begonnen worden ist. Mit 
Antragsstellung ist auch der vorzeitige Maßnahmenbeginn 
genehmigt. Begründete Ausnahmen können vom Sportamt 
nur im Notfall zugelassen werden. Nicht förderfähig sind 
Maßnahmen deren Gesamtfinanzierung nicht gesichert ist 
oder die den Förderungsberechtigten auf Dauer 
voraussichtlich zu hoch belasten. 
Unterhaltsmaßnahmen werden nicht gefördert. 
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 2.3.2 Bindungsfristen 

Die Förderung wird nur für die Dauer der Nutzung der Bau- 
oder Sanierungsmaßnahme als solche gewährt. 
Bei Wegfall dieser Nutzung ist der Förderbetrag, ausgehend 
von einer Nutzungsdauer von 25 Jahren, anteilig 
zurückzuzahlen. Bei Zuschüssen bis zu 15.000 € genügt eine 
Nutzungsdauer von 10 Jahren. 

2.3.3 Förderung von einzelnen Bauabschnitten allgemeiner 

Baumaßnahmen 

Die Förderung von einzelnen Bauabschnitten ist dann 
möglich, wenn es sich um fachlich oder bautechnisch in sich 
abgeschlossene Maßnahmen, z.B. Sportplatz, 
Betriebsgebäude, Turnhalle handelt und die Bauausführung 
aus finanziellen Gründen in längeren Zeitabschnitten 
notwendig wird. 

 2.3.4 Erhöhungsantrag 

Zu den Mehrkosten für bereits einmal bezuschusste 
Maßnahmen bzw. noch nicht abgeschlossene Maßnahmen 
kann ein Nachfinanzierungszuschuss im Rahmen der 
Richtlinien beantragt werden (Erhöhungsantrag). 
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Nutzungsdauer von 10 Jahren. 

2.3.3 Förderung von einzelnen Bauabschnitten allgemeiner 

Baumaßnahmen 

Die Förderung von einzelnen Bauabschnitten ist dann 
möglich, wenn es sich um fachlich oder bautechnisch in sich 
abgeschlossene Maßnahmen, z.B. Sportplatz, 
Betriebsgebäude, Turnhalle handelt und die Bauausführung 
aus finanziellen Gründen in längeren Zeitabschnitten 
notwendig wird. 

 2.3.4 Erhöhungsantrag 

Zu den Mehrkosten für bereits einmal bezuschusste 
Maßnahmen bzw. noch nicht abgeschlossene Maßnahmen 
kann ein Nachfinanzierungszuschuss im Rahmen der 
Richtlinien beantragt werden (Erhöhungsantrag). 
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 2.3.5 Zuschusshöhe 

Der Zuschuss beträgt 

- bei Neubau bis zu 30 v.H. der zuwendungsfähigen 
Gesamtkosten, 

- bei Sanierung bis zu 40 v.H. der zuwendungsfähigen 
Gesamtkosten und 

- bei energetischer Sanierung oder einer Maßnahme, die zu 
einer ökologischen Verbesserung der Sportanlage führt, bis 
zu 50 v.H. der zuwendungsfähigen Gesamtkosten, 

sofern nicht ein städtisches Sonderprogramm eine andere 
Förderung vorsieht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.3.5 Zuschusshöhe 

Der Zuschuss beträgt 

- bei Neubau bis zu 30 v.H. der zuwendungsfähigen 
Gesamtkosten, 

- bei Sanierung bis zu 40 v.H. der zuwendungsfähigen 
Gesamtkosten  

- bei Maßnahmen zur Verbesserung der Barrierefreiheit bis 
zu 50 v.H. und 

- bei energetischer Sanierung oder einer Maßnahme, die zu 
einer ökologischen Verbesserung der Sportanlage führt, bis 
zu 50 v.H. der zuwendungsfähigen Gesamtkosten, 

sofern nicht ein städtisches Sonderprogramm eine andere 
Förderung vorsieht. 

Frist: 01. Februar 
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3. Überlassung von Grundstücken für sportliche 

Anlagen 

3.1 Im Eigentum der Stadt Erlangen befindliche Grundstücke 
oder durch die Stadt Erlangen angepachtete oder 
angemietete Grundstücke können Förderungsberechtigten 
durch Vermietung oder Verpachtung oder durch 
Erbbaurecht, wenn dies zur Finanzierung von baulichen 
Anlagen auf diesen Flächen erforderlich ist, überlassen 
werden. 

 

3.2 Der Erbbau- bzw. Mietzins für Flächen von Vereinsheimen, 

Tennisplätzen, Kegelbahnen und für alle übrigen Flächen 

einschließlich der Verkehrsflächen beträgt bei einem 

Vertragsabschluss bis 31.05.2006 0,02 €/qm im Jahr, ab dem 

01.06.2006 0,06 €/qm im Jahr. 

 

3.3 Sofern Flächen anderen als sportlichen Zwecken dienen, z.B. 

Parkplätze, ist ein Erbbau- bzw. Mietzins von jährlich 5 v.H. 

des jeweiligen Grundstückverkehrswertes zu entrichten. Dies 

gilt auch für Flächen, die in räumlicher Verbindung zu 

Sportanlagen stehen. 

 

3. Überlassung von Grundstücken für sportliche 

Anlagen 

3.1 Im Eigentum der Stadt Erlangen befindliche Grundstücke 
oder durch die Stadt Erlangen angepachtete oder 
angemietete Grundstücke können Förderungsberechtigten 
durch Vermietung oder Verpachtung oder durch 
Erbbaurecht, wenn dies zur Finanzierung von baulichen 
Anlagen auf diesen Flächen erforderlich ist, überlassen 
werden. 

 

3.2 Der Erbbau- bzw. Mietzins für Flächen von Vereinsheimen, 

Tennisplätzen, Kegelbahnen und für alle übrigen Flächen 

einschließlich der Verkehrsflächen beträgt bei einem 

Vertragsabschluss bis 31.05.2006 0,02 €/qm im Jahr, ab dem 

01.06.2006 0,06 €/qm im Jahr. 

 

3.3 Sofern Flächen anderen als sportlichen Zwecken dienen, z.B. 

Parkplätze, ist ein Erbbau- bzw. Mietzins von jährlich 5 v.H. 

des jeweiligen Grundstückverkehrswertes zu entrichten. Dies 

gilt auch für Flächen, die in räumlicher Verbindung zu 

Sportanlagen stehen. 

Frist: 01. Februar 
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4. Zuschüsse für Sportstätten zu den 

Erschließungskosten 

4.1  Zu den von der Stadt Erlangen für Vereinssportgrundstücke 

festgelegten Erschließungskosten wird ein Zuschuss in Höhe 

von ¾ der festgesetzten Kosten und Beiträgen gewährt. 

Als Vereinssportgrundstücke gelten Grundstücke, die zum 
Zeitpunkt der Bekanntmachung des jeweiligen 
Beitragsbescheides von Sportvereinen für sportliche Zwecke 
tatsächlich genutzt werden. 2.1 1. Satz 1 ist analog 
anzuwenden. 

4.2 Die Förderung wird nur für die Dauer und den Umfang der 

Nutzung der Fläche als Vereinssportgrundstück gewährt. 

Beim Wegfall dieser Nutzung, der Gemeinnützigkeit oder bei 

Auflösung des Vereins ist der Zuschuss für die entsprechende 

Fläche anteilig, ausgehend von einer Nutzungsdauer von 25 

Jahren, zurückzuzahlen. Mögliche Rückzahlungsansprüche 

der Stadt Erlangen können durch Bestellung einer Hypothek 

auf dem Vereinssportgrundstück dinglich gesichert werden. 

 

 

 

 

 

4. Zuschüsse für Sportstätten zu den 

Erschließungskosten 

4.1  Zu den von der Stadt Erlangen für Vereinssportgrundstücke 

festgelegten Erschließungskosten wird ein Zuschuss in Höhe 

von ¾ der festgesetzten Kosten und Beiträgen gewährt. 

Als Vereinssportgrundstücke gelten Grundstücke, die zum 
Zeitpunkt der Bekanntmachung des jeweiligen 
Beitragsbescheides von Sportvereinen für sportliche Zwecke 
tatsächlich genutzt werden. 2.1 1. Satz 1 ist analog 
anzuwenden. 

4.2 Die Förderung wird nur für die Dauer und den Umfang der 

Nutzung der Fläche als Vereinssportgrundstück gewährt. 

Beim Wegfall dieser Nutzung, der Gemeinnützigkeit oder bei 

Auflösung des Vereins ist der Zuschuss für die entsprechende 

Fläche anteilig, ausgehend von einer Nutzungsdauer von 25 

Jahren, zurückzuzahlen. Mögliche Rückzahlungsansprüche 

der Stadt Erlangen können durch Bestellung einer Hypothek 

auf dem Vereinssportgrundstück dinglich gesichert werden. 

Frist: 01. Februar 
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5. Beschaffung von Großgeräten und Pflegegeräten 

5.1 Für die Beschaffung von Sportgroßgeräten bei Kosten von 

mindestens 250,00 € können Zuschüsse gewährt werden. 

Großgeräte derselben Produktgruppe können zu einem 

Antrag zusammengefasst werden, wenn die Mindestkosten 

für ein einzelnes Großgerät sonst nicht erreicht werden. Der 

Zuschuss soll 25 v.H. der zuwendungsfähigen Kosten, jedoch 

höchstens 3.000,00 € betragen. 

5.2 Für die Beschaffung von für den Sportbetrieb notwendigen 

Pflegegeräten bei Kosten von mindestens 10.000,00 € 

(Großgeräte) können Zuschüsse gewährt werden. Der 

Zuschuss soll 20 v.H., bei elektrisch betriebenen 

Pflegegroßgeräten 30 v.H., der zuwendungsfähigen Kosten 

betragen. 

5.3 Ist eine Reparatur eines Großgerätes oder die Anschaffung 

eines Gebrauchtgerätes gegenüber einer Neuanschaffung 

wirtschaftlicher und nachhaltiger, können Reparaturkosten 

oder Anschaffungskosten von Gebrauchtgeräten 

entsprechend bezuschusst werden. 

5.4 Bei Neugründungen von Vereinsabteilungen wird die 

Erstausstattung als Gesamtkostengröße gesehen. 

 

 

5. Beschaffung von Großgeräten und Pflegegeräten 

5.1 Für die Beschaffung von (inklusiven) Sportgroßgeräten bei 

Kosten von mindestens 250,00 € können Zuschüsse gewährt 

werden. Großgeräte derselben Produktgruppe können zu 

einem Antrag zusammengefasst werden, wenn die 

Mindestkosten für ein einzelnes Großgerät sonst nicht 

erreicht werden. Der Zuschuss soll 25 v.H. der 

zuwendungsfähigen Kosten, jedoch höchstens 3.000,00 € 

betragen. 

5.2 Für die Beschaffung von für den Sportbetrieb notwendigen 

Pflegegeräten bei Kosten von mindestens 10.000,00 € 

(Großgeräte) können Zuschüsse gewährt werden. Der 

Zuschuss soll 20 v.H., bei elektrisch betriebenen 

Pflegegroßgeräten 30 v.H., der zuwendungsfähigen Kosten 

betragen. 

5.3 Ist eine Reparatur eines Großgerätes oder die Anschaffung 

eines Gebrauchtgerätes gegenüber einer Neuanschaffung 

wirtschaftlicher und nachhaltiger, können Reparaturkosten 

oder Anschaffungskosten von Gebrauchtgeräten 

entsprechend bezuschusst werden. 

5.4 Bei Neugründungen von Vereinsabteilungen wird die 

Erstausstattung als Gesamtkostengröße gesehen. 
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5.5 Der Kauf von Defibrillatoren und Notfallkoffern ist 

förderfähig. 

 

 

 

6. Übungsleitungspauschale 

Für die Gewährung einer Übungsleitungspauschale gelten analog 
die jeweiligen Richtlinien des Freistaates Bayern zur 
Vereinspauschale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5 Der Kauf von Defibrillatoren und Notfallkoffern ist 

förderfähig. 

Frist: 01. Februar 

 

6. Übungsleitungspauschale 

Für die Gewährung einer Übungsleitungspauschale gelten analog 
die jeweiligen Richtlinien des Freistaates Bayern zur 
Vereinspauschale. 

Frist: 01. März 
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7. Ausrichtung von Meisterschaften und sonstigen 

Sportgroßveranstaltungen 

7.1  Bei entsprechender Eigenbeteiligung des 

Förderungsberechtigten können für die Durchführung von 

Meisterschaften und sonstigen Sportgroßveranstaltungen 

(kein regelmäßiger Spiel- und Wettkampfbetrieb) Zuschüsse 

gewährt werden. 

7.2 Der Zuschuss darf in der Regel 50 v.H. der Defizite, die durch 

förderungswürdige Kosten entstanden sind, nicht 

übersteigen. Förderungswürdig sind Kosten, die im 

notwendigen Zusammenhang mit der sportlichen 

Durchführung der Meisterschaften stehen. Die Förderhöhe 

beträgt maximal 1.000,00 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Ausrichtung von Meisterschaften und sonstigen 
Sportgroßveranstaltungen 

7.1 Bei entsprechender Eigenbeteiligung des 
Förderungsberechtigten können für die Durchführung von 
Meisterschaften und sonstigen Sportgroßveranstaltungen 
(kein regelmäßiger Spiel- und Wettkampfbetrieb) Zuschüsse 
gewährt werden. Dies umfasst sowohl Veranstaltungen, die 
sich ausschließlich an Menschen mit Beeinträchtigungen 
richten, als auch inklusive Sportgroßveranstaltungen, bei 
denen Menschen mit und ohne Beeinträchtigung sowie 
Menschen mit psychischen Erkrankungen gemeinsam 
teilnehmen. 

7.2 Der Zuschuss darf in der Regel 50 v.H. der Defizite, die durch 

förderungswürdige Kosten entstanden sind, nicht 

übersteigen. Förderungswürdig sind Kosten, die im 

notwendigen Zusammenhang mit der sportlichen 

Durchführung der Meisterschaften stehen. Die Förderhöhe 

beträgt maximal 1.000,00 €. 

Frist: 31. Oktober 
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8. Teilnahme an internationalen Veranstaltungen 

Sportbegegnungen mit Partnerstädten und sonstige internationale 

Sportbegegnungen können mit einem Betrag von 10,00 € pro 

Person und Tag gefördert werden. Die Dauer der Maßnahme muss 

mindestens 4 Tage betragen. Es können pro Maßnahme bis zu 10 

Tage und 25 Personen gefördert werden.  

 

Bei Gruppenreisen mit einem Omnibus in die Partnerstädte kann 

zusätzlich ein Fahrtkostenzuschuss nach dem Bayerischen 

Reisekostengesetz für Hin- und Rückreise gewährt werden. 

 

Als Höchstzuschuss je Begegnung können 4.000,00 € bewilligt 

werden. 

 

Eine Förderung ist nur möglich, wenn auch ein ausgedehntes Sport- 

und Begegnungsprogramm stattfindet. 

 

Mit dem Antrag ist die Einladung des Partnervereins und eine 

Programmübersicht einzureichen. Liegen mehr Anträge vor als 

Mittel vorhanden sind, werden die Vereine im Wechsel 

berücksichtigt. 

 

 

 

 

8. Teilnahme an internationalen Veranstaltungen 

Sportbegegnungen mit Partnerstädten und sonstige internationale 

Sportbegegnungen können mit einem Betrag von 10,00 € pro 

Person und Tag gefördert werden. Die Dauer der Maßnahme muss 

mindestens 4 Tage betragen. Es können pro Maßnahme bis zu 10 

Tage und 25 Personen gefördert werden.  

 

Bei Gruppenreisen mit einem Omnibus in die Partnerstädte kann 

zusätzlich ein Fahrtkostenzuschuss nach dem Bayerischen 

Reisekostengesetz für Hin- und Rückreise gewährt werden. 

 

Als Höchstzuschuss je Begegnung können 4.000,00 € bewilligt 

werden. 

 

Eine Förderung ist nur möglich, wenn auch ein ausgedehntes Sport- 

und Begegnungsprogramm stattfindet. 

 

Mit dem Antrag ist die Einladung des Partnervereins und eine 

Programmübersicht einzureichen. Liegen mehr Anträge vor als 

Mittel vorhanden sind, werden die Vereine im Wechsel 

berücksichtigt. 

Frist: 31. Oktober 
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9. Breitensport und Sportprojekte 

Die Stadt Erlangen kann Zuschüsse für innovative Sportangebote 
und -projekte gewähren: 

a) Breitensportveranstaltungen, wenn deren 
breitgefächertes Sportprogramm öffentlich bekannt 
gemacht und Nichtvereinsmitgliedern unentgeltlich die 
Teilnahme ermöglicht wird. 

b) Sozialmaßnahmen im Sportbereich. 

c) Maßnahmen, die unmittelbar die Inklusion und 
Integration im und durch Sport fördern. 

d) Innovative Sportangebote und Projekte für Zielgruppen 
wie Kinder und Jugendliche, für Frauen im Sport oder für 
ältere Bürger*innen. 

Förderungswürdig sind Kosten, die im notwendigen 
Zusammenhang mit der sportlichen Durchführung der 
Veranstaltung bzw. des Projektes entstehen. 

Eine Förderung kann nur erfolgen, wenn die 
Veranstaltung/Maßnahme vor Durchführung beim Amt für Sport 
und Gesundheitsförderung angezeigt wurde. 
 

 

 

 

9. Breitensport und Sportprojekte 

Die Stadt Erlangen kann Zuschüsse für innovative Sportangebote 
und -projekte gewähren: 

a) Breitensportveranstaltungen, wenn deren 
breitgefächertes Sportprogramm öffentlich bekannt 
gemacht und Nichtvereinsmitgliedern unentgeltlich die 
Teilnahme ermöglicht wird. 

b) Sozialmaßnahmen im Sportbereich. 

c) Maßnahmen, die unmittelbar die Inklusion und 
Integration im und durch Sport fördern. 

d) Innovative Sportangebote und Projekte für Zielgruppen 
wie Kinder und Jugendliche, für Frauen im Sport oder für 
ältere Bürger*innen sowie Menschen mit Förderbedarf 
aufgrund von Beeinträchtigungen 
(geistig/seelisch/körperlich). 

 

Förderungswürdig sind Kosten, die im notwendigen 
Zusammenhang mit der sportlichen Durchführung der 
Veranstaltung bzw. des Projektes entstehen. 

Eine Förderung kann nur erfolgen, wenn die 
Veranstaltung/Maßnahme vor Durchführung beim Amt für Sport 
und Gesundheitsförderung angezeigt wurde.  

Frist: keine  
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10. Leistungssport 

10.1 Leistungssportgremium 

Über die Förderung des Leistungssports nach diesem 
Abschnitt entscheidet ein Gremium, das sich wie folgt 
zusammensetzt: 

1. Oberbürgermeister oder Vertretung 

2. Je eine Vertretung der vertretenen 
Fraktionen/Ausschussgemeinschaften im Stadtrat 

3. Eine Vertretung des Departments für 
Sportwissenschaft und Sport der FAU 

4. Eine Vertretung der Erlanger Sportvereine 

5. Eine Vertretung der Sportverwaltung 

Das Gremium wird vom Amt für Sport und Gesundheitsförderung 
kurzfristig einberufen. Es ist bei mindestens drei Anwesenden 
beschlussfähig.  

 
10.2 Besondere Bestimmungen 

Eine Förderung muss vom Verein jährlich neu beantragt 

und begründet werden. Förderungsfähig sind 

insbesondere: 

 

10. Leistungssport 

10.1 Leistungssportgremium 

Über die Förderung des Leistungssports nach diesem 
Abschnitt entscheidet ein Gremium, das sich wie folgt 
zusammensetzt: 

1. Oberbürgermeister oder Vertretung 

2. Je eine Vertretung der vertretenen 
Fraktionen/Ausschussgemeinschaften im Stadtrat 

3. Eine Vertretung des Departments für 
Sportwissenschaft und Sport der FAU 

4. Eine Vertretung der Erlanger Sportvereine 

5. Eine Vertretung der Sportverwaltung 

Das Gremium wird vom Amt für Sport und Gesundheitsförderung 
kurzfristig einberufen. Es ist bei mindestens drei Anwesenden 
beschlussfähig. 

 

10.2 Besondere Bestimmungen 

Eine Förderung muss vom Verein jährlich neu beantragt 

und begründet werden. Förderungsfähig sind 

insbesondere: 
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1. Fahrtkosten 

2. Übernachtung 

3. Trainer/Trainerinnen 

4. besondere Sportstättenbereitstellung 

5. Materialaufwendungen 

6. Sportmedizinische Betreuung 

7. Teilnahme an Lehrgängen, die anderweitig nicht 
gefördert werden. 

 
10.3 Mannschafts- und Individualsportarten 

Mannschaften, die einer höheren Liga oder Klasse in 
einem mehrstufigen System angehören, und 
Individualsportler*innen, die eine hohe Norm erfüllen, 
können einen je nach Sportart im Einzelfall gewichteten 
Zuschuss erhalten. 
Gefördert werden vor allem auch Nachwuchsgruppen der 
Mannschafts- und Individualsportarten, die durch eine 
qualifizierte Trainerbetreuung eine entscheidende 
Leistungsentwicklung erkennen lassen. 
Vorrangig sollen olympische Sportarten gefördert werden. 

 

 

 

1. Fahrtkosten 

2. Übernachtung 

3. Trainer/Trainerinnen 

4. besondere Sportstättenbereitstellung 

5. Materialaufwendungen 

6. Sportmedizinische Betreuung 

7. Teilnahme an Lehrgängen, die anderweitig nicht 
gefördert werden. 

 
10.3 Mannschafts- und Individualsportarten 

Mannschaften, die einer höheren Liga oder Klasse in 
einem mehrstufigen System angehören, und 
Individualsportler*innen, die eine hohe Norm erfüllen, 
können einen je nach Sportart im Einzelfall gewichteten 
Zuschuss erhalten. 
Gefördert werden vor allem auch Nachwuchsgruppen der 
Mannschafts- und Individualsportarten, die durch eine 
qualifizierte Trainerbetreuung eine entscheidende 
Leistungsentwicklung erkennen lassen. 
Vorrangig sollen olympische und paralympische 
Sportarten gefördert werden. 

 

52



 
 

10.4 Fahrtkostenzuschüsse 

Für aktive Teilnehmer*innen und deren notwendige 
Betreuer*innen an Deutschen, Europa- und 
Weltmeisterschaften kann ein Fahrtkostenzuschuss 
gewährt werden. Bei der Festlegung der notwendigen 
Betreuer*innen werden einem/r Betreuer*in mindestens 
fünf Aktive zugerechnet. 
Der Zuschuss beträgt 25 v.H. 
- der Kosten einer Bahnfahrt 2. Klasse (mit allen 

Ermäßigungen) oder 

- der Wegstrecken- und Mitnahmeentschädigung nach 
dem Bayerischen Reisekostengesetz. 

Ist eine solche Berechnung nicht möglich oder 
zweckmäßig, z.B. Flüge, Busfahrten, etc. kann ein 
Zuschuss im Einzelfall gewährt werden. 

Der Antrag ist nach Abschluss der Meisterschaft unter 
Beilage der Fahrkarten oder eines Fahrtkostenbeleges 
und der Teilnahmebestätigung zu stellen. 
Zuschussfähig sind nur die Kosten, welche nicht durch 
Dritte ersetzt werden. 
 
 
 

 

 

10.4 Fahrtkostenzuschüsse 

Für aktive Teilnehmer*innen und deren notwendige 
Betreuer*innen an Deutschen, Europa- und 
Weltmeisterschaften kann ein Fahrtkostenzuschuss 
gewährt werden. Bei der Festlegung der notwendigen 
Betreuer*innen werden einem/r Betreuer*in mindestens 
fünf Aktive zugerechnet. 
Der Zuschuss beträgt 25 v.H. 
- der Kosten einer Bahnfahrt 2. Klasse (mit allen 

Ermäßigungen) oder 

- der Wegstrecken- und Mitnahmeentschädigung nach 
dem Bayerischen Reisekostengesetz. 

Ist eine solche Berechnung nicht möglich oder 
zweckmäßig, z.B. Flüge, Busfahrten, etc. kann ein 
Zuschuss im Einzelfall gewährt werden.  
Bei Flugreisen gilt eine Obergrenze von 150,00 € pro 
Meisterschaftsteilnehmer*in 

Der Antrag ist nach Abschluss der Meisterschaft unter 
Beilage der Fahrkarten oder eines Fahrtkostenbeleges 
und der Teilnahmebestätigung zu stellen. 
Zuschussfähig sind nur die Kosten, welche nicht durch 
Dritte ersetzt werden. 
Anträge für Wettkämpfe, die länger als ein Jahr 
zurückliegen, können nicht mehr berücksichtigt werden. 
 
Frist: 30. September    
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11. Überlassung von Sporthallen und Hallenbädern 

Förderungsberechtigten werden städtische Sporthallen und 
Hallenbäder für Training, Wettkämpfe, Meisterschaften und 
Turniere ermäßigt überlassen. 
 

 

12. Zuschuss zu den Sport- und Schwimmhallenkosten 

Für Training der Kinder und Jugendlichen werden zu den Sport- und 
Schwimmhallenkosten Zuschüsse gewährt. 

Dem Antrag sind die entsprechenden Rechnungen der Hallenkosten 
beizulegen. 

 

 

13. Rasenpflege 

Die Stadt übernimmt durch personelle und sächliche 
Aufwendungen im Rahmen des Haushalts die Rasenpflege der 
Vereinsanlagen. 

 

 

 

 

11. Überlassung von Sporthallen und Hallenbädern 

Förderungsberechtigten werden städtische Sporthallen und 
Hallenbäder für Training, Wettkämpfe, Meisterschaften und 
Turniere ermäßigt überlassen. 
Frist: keine 

 

12. Zuschuss zu den Sport- und Schwimmhallenkosten 

Für Training der Kinder und Jugendlichen werden zu den Sport- und 
Schwimmhallenkosten Zuschüsse gewährt. 

Dem Antrag sind die entsprechenden Rechnungen der Hallenkosten 
beizulegen. 

Frist: 31. November 

 

13. Rasenpflege 

Die Stadt übernimmt durch personelle und sächliche 
Aufwendungen im Rahmen des Haushalts die Rasenpflege der 

Frist: keine  
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14. Platzwartkosten 

Förderungsberechtigte, deren Sportanlagen nicht als 
Schulsportanlage gelten, erhalten Zuschüsse zu den 
Platzwartkosten. Für Freisportanlagen beträgt dieser Zuschuss bis 
zu 2.500,00 € im Jahr. 
Zur Gewährung der Zuschüsse bedarf es eines vertraglichen 
Arbeitsverhältnisses mit dem Platzwart. Ein Verwendungsnachweis 
über die Zuschussmittel ist vorzulegen. 

 

 

15. Vereinsjubiläen 

Anlässlich des 25-jährigen Bestehens eines Vereins und bei 
weiteren Jubiläen in Abständen von 25 Jahren wird eine 
Jubiläumszuwendung gezahlt. Die Zuwendung beträgt 10,00 € pro 
Jahr des Bestehens des Vereines, höchstens jedoch 1.000,00 €. 

 

 

16. Sonderregelungen 

Sonderregelungen und Ausnahmen sind im Einzelfall durch 
Beschluss im Sportausschuss und Sportbeirat möglich 
 

 

14. Platzwartkosten 

Förderungsberechtigte, deren Sportanlagen nicht als 
Schulsportanlage gelten, erhalten Zuschüsse zu den 
Platzwartkosten. Für Freisportanlagen beträgt dieser Zuschuss bis 
zu 2.500,00 € im Jahr. 
Zur Gewährung der Zuschüsse bedarf es eines vertraglichen 
Arbeitsverhältnisses mit dem Platzwart. Ein Verwendungsnachweis 
über die Zuschussmittel ist vorzulegen. 

Frist: 31. Oktober 
 
 

15. Vereinsjubiläen 

Anlässlich des 25-jährigen Bestehens eines Vereins und bei 
weiteren Jubiläen in Abständen von 25 Jahren wird eine 
Jubiläumszuwendung gezahlt. Die Zuwendung beträgt 10,00 € pro 
Jahr des Bestehens des Vereines, höchstens jedoch 1.000,00 €. 

Frist: keine 

 

16. Sonderregelungen 

Sonderregelungen und Ausnahmen sind im Einzelfall durch 
Beschluss im Sportausschuss und Sportbeirat möglich 
 

55



 
 

C. Antragstellung 

 

1. Grundsätzliche Regelungen 

Förderungen nach den Abschnitten B und D werden nur 
auf Antrag des Hauptvereins gewährt. 
Anträge sind beim Amt für Sport und 
Gesundheitsförderung der Stadt Erlangen einzureichen. 
Hierbei sind die herausgegebenen Formblätter zu 
verwenden. 
Bei Antragstellung sind alle für die Förderung 
erheblichen Tatsachen anzugeben und die vom Amt für 
Sport und Gesundheitsförderung angeforderten 
Nachweise vorzulegen. Bei Anträgen auf 
Investitionszuschüssen sind die Jahresbilanz mit 
Gewinn- und Verlustrechnung bzw. 
Überschussrechnung des zuletzt verfügbaren Jahres, 
Belege über vorhandene finanzielle Reserven, die 
Wirtschaftspläne der nächsten zwei Jahre, ein 
detaillierter Finanzierungsplan, Kostenberechnungen 
und ggf. Baupläne, Grundstücksverträge, etc. 
vorzulegen. 

 

C. Antragstellung 

 

1. Grundsätzliche Regelungen 

Förderungen nach den Abschnitten B und D werden nur 
auf Antrag des Hauptvereins gewährt. 
Anträge sind beim Amt für Sport und 
Gesundheitsförderung der Stadt Erlangen einzureichen. 
Hierbei sind die herausgegebenen Formblätter zu 
verwenden. 
Bei Antragstellung sind alle für die Förderung 
erheblichen Tatsachen anzugeben und die vom Amt für 
Sport und Gesundheitsförderung angeforderten 
Nachweise vorzulegen. Bei Anträgen auf 
Investitionszuschüssen sind die Jahresbilanz mit 
Gewinn- und Verlustrechnung bzw. 
Überschussrechnung des zuletzt verfügbaren Jahres, 
Belege über vorhandene finanzielle Reserven, die 
Wirtschaftspläne der nächsten zwei Jahre, ein 
detaillierter Finanzierungsplan, Kostenberechnungen 
und ggf. Baupläne, Grundstücksverträge, etc. 
vorzulegen. 
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2. Formblätter 

Für den Antrag auf Barzuwendungen ist das 
Bestandserhebungsblatt, für den Antrag auf 
Übungsleitungszuschüsse der Antrag auf staatlichen 
Zuschuss, für Baumaßnahmen, Großgeräte, 
Veranstaltungen, Meisterschaften und Fahrtkosten das 
jeweilige Formblatt zu verwenden. Für alle anderen 
Zuschüsse ist ein formloser Antrag zu stellen. Bei der 
Zuwendung zum Vereinsjubiläum ist eine schriftliche 
Mitteilung ausreichend. 

 

3. Antragsfristen 

Die Antragsfristen sind Ausschlussfristen. Ansprüche, die 
nach Ablauf der Frist im laufenden Kalenderjahr 
entstehen, werden im folgenden Haushaltsjahr 
bearbeitet. 

3.1 Für Zuschüsse gemäß Abschnitt B gelten 
folgende Antragsfristen im jeweiligen 
Haushaltsjahr: 

 

 

 

 

2. Formblätter 

Für den Antrag auf Barzuwendungen ist das 
Bestandserhebungsformular, für den Antrag auf 
Übungsleitungszuschüsse der Antrag auf staatlichen 
Zuschuss, für Baumaßnahmen, Großgeräte, 
Veranstaltungen, Meisterschaften und Fahrtkosten das 
jeweils passende Formular zu verwenden. Für alle 
anderen Zuschüsse ist ein formloser Antrag zu stellen. 
Bei der Zuwendung zum Vereinsjubiläum ist eine 
schriftliche Mitteilung ausreichend. 

 

3. Antragsfristen 

Die Antragsfristen sind Ausschlussfristen. Ansprüche, die 
nach Ablauf der Frist im laufenden Kalenderjahr 
entstehen, werden im folgenden Haushaltsjahr 
bearbeitet. 

3.1 Für Zuschüsse gemäß Abschnitt B gelten 
folgende Antragsfristen im jeweiligen 
Haushaltsjahr: 
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1. Barzuwendungen  
bis 01. Februar 

2. Zuschüsse zu Bau- und Sanierungsmaßnahmen 

 a Zentrale Sportanlagen     
bis 30. April 

 b Allgemeine Bau- und Sanierungsmaßnahmen 
bis 01. Februar 

3. Überlassung von Grundstücken für sportliche Anlagen  
bis 01. Februar 

4. Zuschüsse zu Erschließungskosten  
bis 01. Februar 

5. Zuschüsse zur Beschaffung von Großgeräten  
bis 01. Februar 

6. Übungsleitungspauschale  
bis 01. März 

7. Zuschüsse zur Ausrichtung von Meisterschaften 
bis 31. Oktober 

8. Zuschüsse zu internationalen Veranstaltungen 
bis 31. Oktober 

9. Zuschüsse zum Breitensport 
keine Frist 

10. Zuschüsse zum Leistungssport, Fahrtkosten 
bis 31. Oktober 

1. Barzuwendungen  
bis 01. Februar 

2. Zuschüsse zu Bau- und Sanierungsmaßnahmen 

 a Zentrale Sportanlagen     
bis 30. April 

 b Allgemeine Bau- und Sanierungsmaßnahmen 
bis 01. Februar 

3. Überlassung von Grundstücken für sportliche Anlagen  
bis 01. Februar 

4. Zuschüsse zu Erschließungskosten  
bis 01. Februar 

5. Zuschüsse zur Beschaffung von Großgeräten  
bis 01. Februar 

6. Übungsleitungspauschale  
bis 01. März 

7. Zuschüsse zur Ausrichtung von Meisterschaften 
bis 31. Oktober 

8. Zuschüsse zu internationalen Veranstaltungen 
bis 31. Oktober 

9. Zuschüsse zum Breitensport 
keine Frist 

10. Zuschüsse zum Leistungssport, Fahrtkosten 
bis 30. September 
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11. Überlassung von Sporthallen und Hallenbädern 
keine Frist 

12. Zuschüsse zu den Sport- und Schwimmhallenkosten im 
Jugendbereich  
bis 30. November 

13. Rasenpflege 
keine Frist 

14. Zuschüsse zu Platzwartkosten 
bis 31. Oktober 

15. Zuwendung zu Vereinsjubiläen 
keine Frist 

 

3.2 Anträge auf Ehrenbriefe und Ehrungen von 
sportlichen Leistungen gemäß Abschnitt D 
müssen innerhalb der jeweils vom Amt für Sport 
und Gesundheitsförderung gesetzten Frist mit 
den entsprechenden Formblättern und 
Nachweisen gestellt werden. 

 

 

 

 

 

 

11. Überlassung von Sporthallen und Hallenbädern 
keine Frist 

12. Zuschüsse zu den Sport- und Schwimmhallenkosten im 
Jugendbereich  
bis 30. November 

13. Rasenpflege 
keine Frist 

14. Zuschüsse zu Platzwartkosten 
bis 31. Oktober 

15. Zuwendung zu Vereinsjubiläen 
keine Frist 

 

3.2 Anträge auf Ehrenbriefe und Ehrungen von 
sportlichen Leistungen gemäß Abschnitt D müssen 
innerhalb der jeweils vom Amt für Sport und 
Gesundheitsförderung gesetzten Frist mit den 
entsprechenden Formblättern und Nachweisen 
gestellt werden. 
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D.  Ehrungen und Ehrenbriefe 
1. Grundsätzliche Regelungen 

Die Stadt Erlangen verleiht jährlich für hervorragende 
sportliche Leistungen jeweils mit Urkunde die Erlanger 
Ehrenplakette in Gold, Silber, Bronze und die 
Ehrennadel an Einzelsportler*innen und 
Mannschaften. 
Verdienstvolle Personen aus dem Erlanger Sport 
werden durch die Verleihung des Ehrenbriefes 
gewürdigt. 

Die Erlanger Sportplaketten in Gold, Silber, Bronze 
und die Erlanger Ehrennadel können mehrmals 
verliehen werden.      

 

 

 

 

 

 

D Ehrungen und Ehrenbriefe 
1. Grundsätzliche Regelungen 

Die Stadt Erlangen verleiht jährlich für hervorragende 
sportliche Leistungen jeweils mit Urkunde die Erlanger 
Ehrenplakette in Gold, Silber, Bronze und die 
Ehrennadel an Einzelsportler*innen und 
Mannschaften. 
Verdienstvolle Personen aus dem Erlanger Sport 
werden durch die Verleihung des Ehrenbriefes 
gewürdigt. 

Die Erlanger Sportplaketten in Gold, Silber, Bronze 
und die Erlanger Ehrennadel können mehrmals 
verliehen werden. 
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2. Voraussetzungen 

Zu ehrende Einzelsportler*innen bzw. Mannschaften 
müssen folgende Voraussetzungen erfüllen: 

1. Teilnahme an Meisterschaften in olympischen 
Disziplinen, die von einem dem Deutscher Olympischer 
Sportbund (DOSB) angeschlossenen Fachverband oder 
einer internationalen Dachorganisation der 
Sportverbände ausgeschrieben sein müssen, oder 
Teilnahme an Meisterschaften in nichtolympischen 
Disziplinen unter Maßgabe des Absatzes 2. 
 

2. Die Sportler*innen müssen bei der Meisterschaft 
unbeachtlich des Wohnortes, als Mitglied eines 
Erlanger Vereins gestartet sein. 

 

3. Die zu ehrende Sportler*innen sollen mindestens 13 
Jahre alt sein. 

 

 

 

 

 

 

2. Voraussetzungen 

Zu ehrende Einzelsportler*innen bzw. Mannschaften 
müssen folgende Voraussetzungen erfüllen: 

1. Teilnahme an Meisterschaften in olympischen 
Disziplinen, die von einem dem Deutscher Olympischer 
Sportbund (DOSB) angeschlossenen Fachverband oder 
einer internationalen Dachorganisation der 
Sportverbände ausgeschrieben sein müssen, oder 
Teilnahme an Meisterschaften in nichtolympischen 
Disziplinen unter Maßgabe des Absatzes 2. 
 

2. Die Sportler*innen müssen bei der Meisterschaft 
unbeachtlich des Wohnortes, als Mitglied eines   
Erlanger Vereins gestartet sein. 

3. Die zu ehrenden Sportler*innen sollen mindestens 13 
Jahre alt sein. 
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4. Bei der jeweiligen Meisterschaft müssen je Disziplin und 
Altersklasse mindestens sechs Sportler*innen bzw. 
Mannschaften teilgenommen haben. Ab der 
Altersklasse 75 entfällt die Mindestteilnahmezahl. 
 
 

Bei hervorragenden sportlichen Leistungen in 
nichtolympischen Disziplinen oder Sportarten schlägt 
eine Jury, bestehend aus einer Vertretung des 
Departments für Sportwissenschaft und Sport der FAU, 
der Erlanger Sportvereine, des BLSV und der 
Sportverwaltung, unter Zugrundelegung 
entsprechender Kriterien eine Ehrung und die Höhe der 
Auszeichnung dem Sportausschuss vor. 
Die Kriterien sind insbesondere Teilnahmezahl, Art der 
Qualifikation, Leistungen im nationalen und 
internationalen Vergleich, Verbreitung der Sportart bzw. 
Disziplin und Amateurstatus. 

 

 

 

 

 

 

4 Bei der jeweiligen Meisterschaft müssen je Disziplin 
und Altersklasse mindestens sechs Sportler*innen bzw. 
Mannschaften teilgenommen haben. Ab der 
Altersklasse 75 entfällt die Mindestteilnahmezahl.  
 
 

Bei hervorragenden sportlichen Leistungen in 
nichtolympischen Disziplinen oder Sportarten schlägt 
eine Jury, bestehend aus einer Vertretung des 
Departments für Sportwissenschaft und Sport der FAU, 
der Erlanger Sportvereine, des BLSV und der 
Sportverwaltung, unter Zugrundelegung 
entsprechender Kriterien eine Ehrung und die Höhe 
der Auszeichnung dem Sportausschuss vor. Die 
Kriterien sind insbesondere Teilnahmezahl, Art der 
Qualifikation, Leistungen im nationalen und 
internationalen Vergleich, Verbreitung der Sportart 
bzw. Disziplin und Amateurstatus. 
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3. Auszeichnungen 

3.1 Erlanger Sportplakette in Gold mit Jahreszahl 

Die Erlanger Sportplakette in Gold wird für folgende 
Leistungen und Ehrungen verliehen: 

a) 1.-6. Platz bei den Olympischen bzw. Paralympischen 
Spielen oder den Welt- und Europameisterschaften der 
Aktiven, 

b) Olympia-, Welt- und Europarekorde der Aktiven, 

c) Auszeichnung mit dem Silbernen Lorbeerblatt als 

Ehrenzeichen durch den Bundespräsidenten, soweit 
der/die Sportler*in die Erlanger Sportplakette in Gold 

nicht schon erhalten hat, 

d) Anstelle der 3. Verleihung der Erlanger Sportplakette in 
Silber. 

3.2 Erlanger Sportplakette in Silber mit Jahreszahl 

Die Erlanger Sportplakette in Silber wird für folgende 
Leistungen und Ehrungen verliehen: 

a) 1.-3. Platz bei Deutschen Meisterschaften der Aktiven, 

b) Deutsche Rekorde der Aktiven, 

c) Teilnahme an Olympischen Spielen, 

 

 

3. Auszeichnungen 

3.1 Erlanger Sportplakette in Gold mit Jahreszahl 

Die Erlanger Sportplakette in Gold wird für folgende 
Leistungen und Ehrungen verliehen: 

a) 1.-6. Platz bei den Olympischen bzw. Paralympischen 
Spielen oder den Welt- und Europameisterschaften 
der Aktiven, 

b) (Para) Olympia-, Welt- und Europarekorde der 
Aktiven, 

c) Anstelle der 3. Verleihung der Erlanger Sportplakette 
in Silber. 

 

 
 

3.2 Erlanger Sportplakette in Silber mit Jahreszahl 

Die Erlanger Sportplakette in Silber wird für folgende 
Leistungen und Ehrungen verliehen: 

a) 1.-3. Platz bei Deutschen Meisterschaften der Aktiven, 

b) Deutsche Rekorde der Aktiven, 

c) Teilnahme an Olympischen bzw. Paralympischen 
Spielen, 
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d) Teilnahme an Welt- und 
Europameisterschaften der Aktiven, die 
durch eine nationale Qualifikation erreicht 
wurde, 

e) Mitwirkung in einer Nationalmannschaft der Aktiven, 

f) 1.-6. Platz bei Welt- und Europameisterschaften 
der Schüler*innen-, Jugend- und 
Junioren*innenklasse, 

g) Anstelle der 5. Verleihung der Erlanger Sportplakette 
in Bronze. 

 

 

 

3.3 Erlanger Sportplakette in Bronze mit Jahreszahl 

Die Erlanger Sportplakette in Bronze wird für folgende 
Leistungen und Ehrungen verliehen: 

a) Süddeutsche oder Bayerische Meisterschaft der 
Aktiven, 

b) Landesrekorde der Aktiven, 

c) 1.-3. Platz bei Deutschen Meisterschaften 
der Schüler*innen-, Jugend- und 
Junioren*innenklasse, 

d) Teilnahme an Welt- und 
Europameisterschaften der Aktiven, die 
durch eine nationale Qualifikation erreicht 
wurde, 

e) Mitwirkung in einer Nationalmannschaft der Aktiven, 

f) 1.-6. Platz bei Welt- und Europameisterschaften 
der Schüler*innen-, Jugend- und 
Junioren*innenklasse, 

g) Anstelle der 5. Verleihung der Erlanger Sportplakette 
in Bronze. 

Meisterschaften einzelner Altersklassen (z.B. Ü30, Ü45) werden 
nicht berücksichtigt. 
 

 

3.3 Erlanger Sportplakette in Bronze mit Jahreszahl 

Die Erlanger Sportplakette in Bronze wird für folgende 
Leistungen und Ehrungen verliehen: 

a) Süddeutsche oder Bayerische Meisterschaft der 
Aktiven, 

b) Landesrekorde der Aktiven, 

c) 1.-3. Platz bei Deutschen Meisterschaften 
der Schüler*innen-, Jugend- und 
Junioren*innenklasse, 
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d) Teilnahme an Welt- und Europameisterschaften 
der Schüler*innen-, Jugend- und 
Junioren*innenklasse, 

e) Mitwirkung in der Nationalmannschaft 
der Schüler*innen-, Jugend und 
Junioren*innenklasse, 

f) 1.-6. Platz bei Welt- und Europameisterschaften der 
Senior*innen, 

g) Olympia-, Welt- und Europarekorde der 
Senior*innen und der Schüler*innen-, Jugend- 
und Junioren*innenklasse, 

h) Aufstieg einer Mannschaft in die bundesweit höchste 
Klasse, 

i) Anstelle der 10. Verleihung der Erlanger Ehrennadel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Teilnahme an Welt- und Europameisterschaften 
der Schüler*innen-, Jugend- und 
Junioren*innenklasse, 

e. Mitwirkung in der Nationalmannschaft 
der Schüler*innen-, Jugend und 
Junioren*innenklasse, 

f. 1.-6. Platz bei Welt- und Europameisterschaften der 
Senior*innen, 

g. Olympia-, Welt- und Europarekorde der 
Senior*innen und der Schüler*innen-, Jugend- 
und Junioren*innenklasse, 

h. Aufstieg einer Mannschaft in die bundesweit höchste 
Klasse, 

i. Anstelle der 10. Verleihung der Erlanger Ehrennadel. 
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3.4 Erlanger Ehrennadel mit Jahreszahl 

Die Erlanger Ehrennadel wird für folgende Leistungen und 
Ehrungen verliehen: 

a. 1.-3. Platz bei Deutschen Meisterschaften der 
Senior*innen, 

b. Süddeutsche oder Bayerische Meisterschaft 
der Schüler*innen-, Jugend- und 
Junioren*innenklasse, 

c. Deutsche und Landesrekorde 
der Schüler*innen-, Jugend- 
und Junioren*innenklasse. 

 
3.5 Ehrenbrief der Stadt Erlangen 

Mit dem Ehrenbrief Sport der Stadt Erlangen können 
Personen geehrt werden, die sich in herausragender 
Weise für den Erlanger Sport an verantwortungsvoller 
Stelle verdient gemacht haben. 

Eine Jury, bestehend aus einer Vertretung des 
Departments für Sportwissenschaft und Sport der FAU, 
des Sportverbandes Erlangen, des BLSV und der 
Sportverwaltung, schlägt die zu ehrenden Personen, die 
durch Antrag oder Auswahl benannt wurden, dem 
Sportausschuss / Sportbeirat vor. Abschließend erfolgt 
eine Empfehlung durch den Ältestenrat. 

3.4 Erlanger Ehrennadel mit Jahreszahl 

Die Erlanger Ehrennadel wird für folgende Leistungen und 
Ehrungen verliehen: 

a. 1.-3. Platz bei Deutschen Meisterschaften der 
Senior*innen, 

b. Süddeutsche oder Bayerische Meisterschaft 
der Schüler*innen-, Jugend- und 
Junioren*innenklasse, 

c. Deutsche und Landesrekorde 
der Schüler*innen-, Jugend- 
und Junioren*innenklasse. 

 
3.5 Ehrenbrief der Stadt Erlangen 

Mit dem Ehrenbrief Sport der Stadt Erlangen können 
Personen geehrt werden, die sich in herausragender 
Weise für den Erlanger Sport an verantwortungsvoller 
Stelle verdient gemacht haben. 

Eine Jury, bestehend aus einer Vertretung des 
Departments für Sportwissenschaft und Sport der FAU, 
des Sportverbandes Erlangen, des BLSV und der 
Sportverwaltung, schlägt die zu ehrenden Personen, die 
durch Antrag oder Auswahl benannt wurden, dem 
Sportausschuss / Sportbeirat vor. Abschließend erfolgt 
eine Empfehlung durch den Ältestenrat. 
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Es sollten nicht mehr als vier Ehrenbriefe im Jahr 
vergeben werden. Bei der Vergabe soll auf 
Geschlechtergerechtigkeit geachtet werden. 

 

 

 

 

E. Auszahlung von Zuschüssen 
Die Auszahlung von Zuschüssen erfolgt nur nach Vorlage der 
Originalrechnungen und Originalzahlungsnachweise auf das 
Bankkonto des Förderungsberechtigten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es sollten nicht mehr als vier Ehrenbriefe im Jahr 
vergeben werden. Bei der Vergabe soll auf 
Geschlechtergerechtigkeit geachtet werden. 

 

 

 

 

E. Auszahlung von Zuschüssen 
Die Auszahlung von Zuschüssen erfolgt nur nach Vorlage der 
Originalrechnungen und Originalzahlungsnachweise auf das 
Bankkonto des Förderungsberechtigten. 
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F. Inkrafttreten 
Die Richtlinien treten mit Beschluss des Stadtrates Erlangen vom 
26. Februar 1998 in Kraft und ersetzen die bisherigen Richtlinien. 
Die Euroumstellung erfolgte mit Beschluss des Sportausschusses 
vom 25. März 2003. 
Die Richtlinien wurden geändert mit Stadtratsbeschluss vom 31. 
Mai 2006, 
29. November 2007, 28. Oktober 2010, 26. September 2013, 23. 
Juli 2015, 17. März 2016, 23. November 2017, 20. Februar 2020 
und 22. Juli 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Inkrafttreten 
Die Richtlinien treten mit Beschluss des Stadtrates Erlangen vom 
26. Februar 1998 in Kraft und ersetzen die bisherigen Richtlinien. 
Die Euroumstellung erfolgte mit Beschluss des Sportausschusses 
vom 25. März 2003. 

Die Richtlinien wurden geändert mit Stadtratsbeschluss vom 31. 
Mai 2006, 
29. November 2007, 28. Oktober 2010, 26. September 2013, 23. 
Juli 2015, 17. März 2016, 23. November 2017, 20. Februar 2020 
und 22. Juli 2021. 

Die Richtlinien wurden zuletzt geändert mit Stadtratsbeschluss vom 
30. Juli 2026. 
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Beschlussvorlage 
 

Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
I/52/PC012-T.3160  52/224/2026 
 

Antrag der ÖDP Nr. 036/2026: Sachstand Hitzeschutz(Aktionsplan) und 
Umsetzung von Maßnahmen 

Beratungsfolge Termin Ö/N Vorlagenart Abstimmung 

 

Sportausschuss 30.06.2026 Ö Beschluss  

Sportbeirat 30.06.2026 Ö Empfehlung  

 
 
Beteiligte Dienststellen 

 

 
I. Antrag 

 

Die Verwaltung berichtet über den aktuellen Stand der Umsetzung des Erlanger Hitzeaktionsplan. Der im 

Hitzeaktionsplan verabschiedete Maßnahmenkatalog wird durch die zuständigen Fachämter wie geplant 
umgesetzt. Der Antrag der ÖDP 036/2026 gilt somit als bearbeitet. 

 
 

 
II. Begründung 

 
1. Ergebnis/Wirkungen 

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?) 

Im Mai 2023 hat der Erlanger Stadtrat den Hitzeaktionsplan (HAP) beschlossen. Der HAP enthält einen 

Maßnahmenkatalog, der zuvor durch eine ämterübergreifende Arbeitsgruppe, koordiniert durch das Amt 
für Sport und Gesundheitsförderung, erarbeitet wurde. Ziel des HAP ist die Prävention von Gesundheitsri-

siken, die durch starke Wärmebelastung (ab Hitzewarnstufe 1 des Deutschen Wetterdiensts) entstehen.  
 

Der Schwerpunkt der Maßnahmen liegt auf Verhaltensprävention, d.h. die Sensibilisierung und Unter-
stützung der Bürgerinnen und Bürger, insbesondere vulnerabler Gruppen, sowie die Schaffung von ver-

besserten Informationsangeboten. Diese werden größtenteils in Regelaufgaben und laufende Prozesse 

der beteiligten Fachämter integriert.  
Im Hinblick auf verhältnispräventive Maßnahmen, wie z.B. Begrünung von Straßen und öffentlicher 

Plätze, verweist der HAP auf das Klimaanpassungskonzept der Stadt Erlangen, das sowohl in seinen 
Kernzielen als auch bei fast allen Schlüsselmaßnahmen die längerfristige strukturelle Hitzeanpassung 

einschließt.  
 
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen 

(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?) 

Die im Hitzeaktionsplan beschlossenen Maßnahmen werden von den Fachämtern eigenständig umge-
setzt. Der Stand der Umsetzung und evtl. nötige Anpassungen werden in den Sitzungen der AG Hitzeakti-
onsplan mit den beteiligten Fachämtern diskutiert. Eine darüberhinausgehende Wirksamkeitsüberprü-
fung ist im Rahmen der vorhandenen personellen Ressourcen nicht möglich.  Die Protokolle der Sitzun-

gen dienen der Dokumentation von Absprachen und Arbeitsergebnissen und können auf Anfrage zur Ver-

fügung gestellt werden.  
 
Für die Bearbeitung des vorliegenden Antrags wurde eine Abfrage des Umsetzungsstandes bei allen 

Ö  4Ö  4
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beteiligten Ämtern durchgeführt (siehe Anlage, Tabelle unter Punkt 2.2. mit Umsetzungsstand vom Juni 

2026). Die Ergebnisse zeigen, dass die Maßnahmenumsetzung größtenteils planmäßig verläuft. Im Rah-
men der begrenzten personellen Ressourcen aktualisiert und erweitert die Arbeitsgruppe die Maßnah-

menumsetzung. Für mehr lokale Informationen zum Hitzeschutz wird beispielsweise eine Übersichts-
karte erstellt, die vorhandene Infrastruktur zum Hitzeschutz sichtbar machen soll (Trinkbrunnen, Wasser-

spielplätze, Bäder, kühle Gebäude wie Kirchen) und in Informationsmaterialien (geplanter Flyer) einge-

bunden werden soll. 
Durch die Haushaltskonsolidierung sind strukturelle Anpassungsmaßnahmen teilweise eingeschränkt, 
z.B. musste die Förderung der Dach-, Fassaden- und Innenhofbegrünung eingestellt werden. Auch die 

Entwurfsplanung zum „Klimaplatz“ Zollhausplatz wurde begonnen, die weitere Umsetzung aufgrund der 

Haushaltslage jedoch zurückgestellt. 
 
3. Prozesse und Strukturen 

(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?) 

Anfang 2025 fand ein Beratungstermin mit dem Bayerischen Kompetenzzentrum für Gesundheitsschutz 

im Klimawandel am Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) statt, der 
bestätigte, dass der Erlanger Hitzeaktionsplan dem aktuellen Stand der fachlichen Empfehlungen ent-
spricht. Gleichzeitig gibt es Entwicklungspotenziale, z.B. die Beteiligung vulnerabler Gruppen oder eine 
Orientierung an Risikoanalysen (besonders betroffene Stadtgebiete, Personengruppen, Einrichtungen). 

Für mögliche Weiterentwicklungen im Rahmen der AG Hitzeaktionsplan bedarf eines sukzessiven Auf- 
und Ausbaus in den kommenden Jahren.  
Gemäß Leitfaden Prävention (GKV-Spitzenverband 2025, S. 40, 41) können Vertreter*innen von Kranken-
kassen ihre Expertise zur kommunalen Hitzeaktionsplanung durch Mitwirkung in kommunalen Gremien 

und an kommunalen Konzepten einbringen. Eine finanzielle Förderung ist grundsätzlich im Hinblick auf 
die Informationsvermittlung zum Thema Hitzeschutz (z.B. durch Infoveranstaltungen) und bei der Fort-

bildung von Multiplikatoren (z. B. Fachkräften in Einrichtung oder ehrenamtlich Helfenden) möglich.  
Sollten für den HAP vertiefende Maßnahmen gewünscht werden, erfordert dies personelle und finanzielle 

Ressourcen zur Planung, Antragstellung, Koordination und Umsetzung. Dabei handelt es sich um freiwil-

lige kommunale Leistungen, die angesichts der vorläufigen Haushaltsführung nach Art. 69 GO nur einge-

schränkt möglich sind. 
 

4. Klimaschutz: 

 

Entscheidungsrelevante Auswirkungen auf den Klimaschutz: 
 

  ja, positiv*  
  ja, negativ*  

  nein  

 
Wenn ja, negativ: 

Bestehen alternative Handlungsoptionen? 

 

   ja*  
   nein* 

 

*Erläuterungen dazu sind in der Begründung aufzuführen.  

 
 
Falls es sich um negative Auswirkungen auf den Klimaschutz handelt und eine alternative Hand-
lungsoption nicht vorhanden ist bzw. dem Stadtrat nicht zur Entscheidung vorgeschlagen werden 

soll, ist eine Begründung zu formulieren. 
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5. Ressourcen  
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?) 

Investitionskosten: € bei IPNr.:  
Sachkosten: € bei Sachkonto:  

Personalkosten (brutto): € bei Sachkonto: 
Folgekosten € bei Sachkonto: 
Korrespondierende Einnahmen € bei Sachkonto: 

Weitere Ressourcen  
 

Haushaltsmittel  

   werden nicht benötigt 

  sind vorhanden auf IvP-Nr.       
  bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk         
         sind nicht vorhanden 

 
 

Anlagen: Antrag ÖDP 036/2026 

  Tabelle zum Umsetzungsstand unter Punkt 2.2. des Erlanger Hitzeaktionsplans (S. 13-21) 
 

 

 
III. Abstimmung 

siehe Anlage 
 

IV. Beschlusskontrolle 
V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
VI. Zum Vorgang 
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Hitzeaktionsplan 

der Stadt Erlangen 
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TEIL 1 Einführung Hitzeaktionsplan 

 
1.1 Einleitung 

1.2 Klimawandelfolgen in Erlangen 
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1.3 Gesundheitliche Risiken 
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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1.4 Ziele des Hitzeaktionsplans 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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• 

• 

1.5 Umsetzung des Erlanger Hitzeaktionsplans 

• 

• 

• 
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AMT 

MASSNAHMEN-

VERANTWORT-

LICHE(R) 

KONTAKT STELLVERTRETUNG FUNKTION 

AMT FÜR SPORT UND 

GESUNDHEITSFÖR-

DERUNG (52) 

   
KOORDINIE-

RUNG 

AMT FÜR UMWELT-

SCHUTZ UND ENER-

GIEFRAGEN (31) 

   
STEUERUNGS-

GRUPPE 

PERSONAL- UND OR-

GANISATIONSAMT 

(11) 

   
STEUERUNGS-

GRUPPE 

BÜRGERMEISTER- 

UND PRESSEAMT (13) 
   

STEUERUNGS-

GRUPPE 

BÜRO FÜR CHANCEN-

GLEICHHEIT UND 

VIELFALT (13-3) 

   
STEUERUNGS-

GRUPPE 

AMT FÜR BRAND- 

UND KATASTRO-

PHENSCHUTZ (37) 

   
STEUERUNGS-

GRUPPE 

SCHULVERWAL-

TUNGSAMT (40) 
   

STEUERUNGS-

GRUPPE 

AMT FÜR STADTTEIL-

ARBEIT (41) 
   

STEUERUNGS-

GRUPPE 

SOZIALAMT (50)    
STEUERUNGS-

GRUPPE 

STADTJUGENDAMT 

(51) 
   

STEUERUNGS-

GRUPPE 
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AMT FÜR STADTPLA-

NUNG UND MOBILI-

TÄT (61) 

   
STEUERUNGS-

GRUPPE 
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1.6 Inkraftsetzung und Geltungsbereich 

 

 

HITZEWARNSTUFE I: „STARKE WÄRMEBE-

LASTUNG“ 

 

Gefühlte Temperatur an zwei Tagen in 

Folge über 32 °C, zusätzlich nur geringe 

nächtliche Abkühlung 

HITZEWARNSTUFE II: „EXTREME WÄRMEBE-

LASTUNG“ 

Gefühlte Temperatur über 38 °C am frühen 

Nachmittag 
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TEIL 2 Maßnahmen 

 
2.1 Maßnahmenformen 

MAßNAHMENFORM 1

MAßNAHMENFORM 2

MAßNAHMENFORM 3
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2.2 Maßnahmen des Erlanger Hitzeaktionsplans (mit Umsetzungsstand Juni 2026) 

- Grün = Maßnahme laufend oder umgesetzt 

- Gelb = Maßnahme in Planung/Vorbereitung 

- Rot = Maßnahme nicht umgesetzt  

 

Fachbereich MASSNAHMENFORM 1: 

LANGFRISTIG 

MASSNAHMENFORM 2: 

VORBEREITEND 

MASSNAHMENFORM 3: 

AD-HOC 

(bei Hitzewarnstufe 1 des 

DWD) 

ANMERKUNGEN ZUM UM-

SETZUNGSTAND ODER AK-

TUALISIERUNGEN 

PERSONAL- UND  

ORGANISATIONSAMT 

(11) 

 • Information zur Bereit-

stellung von Getränken 

und der Verwendung von 

Sonnenschutz beim Ar-

beiten im Freien 

• Hitzeanpassung als Be-

standteil der Gefähr-

dungsbeurteilung 

• Information im Intranet 

zum Verhalten bei an-

haltender und/oder 

starker Hitze geben 

• Option für mobiles Ar-

beiten und/oder Telear-

beit anbieten 

• Änderung von Arbeits-

zeiten für das Arbeiten 

im Freien, sofern es 

keine Gleitzeit gibt  

 

BÜRGERMEISTER UND  

PRESSEAMT (13-1) 

Aufbau einer Website 
zum Thema Hitze mit 
Downloadoptionen: 
- Karte mit Kennzeich-
nung von Trinkwasser-
spendern  
- Verhaltenstipps für ver-
schiedene Zielgruppen 
(fachlicher Input der 
Homepage durch Amt 52) 

• Verhaltenshinweise bei 

Hitze im Newsletter der 

Stadt, Stadtzeitung, 

Social Media 

• Druck eines Flyers zur 

Auslage in diversen Ein-

richtungen (Stadtteilhäu-

ser, Rathaus, Gewobau 

etc.) 

Verlinkung der Hitzehome-

page auf Startseite der 

Homepage der Stadt Erlan-

gen 
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Hinweis: Übersetzungen 

in verschiedene Sprachen 

möglich 

 

BÜRO FÜR  

CHANCENGLEICHHEIT 

(13-3) 

• vielfaltssensible Ge-
staltung der Öffent-
lichkeitsarbeit mit 13-
1 

• Beratung bei Partizi-
pationsprozessen hin-
sichtlich der Frage 
nach (weiteren oder 
spezifischen) Bedar-
fen 

• Beratung zu Barriere-
freiheit von Maßnah-
men 

Weitergabe und Verteilung 

 Informationen zu Verhal-

tenstipps über Netzwerke 

und Verteiler von 13-3 

  

AMT FÜR UMWELT-

SCHUTZ UND ENERGIE-

FRAGEN (31) 

• Einbringung von Hit-
zevermeidungs-As-
pekten in Planverfah-
ren bei Beteiligung 

• Strategische Weiter-
entwicklung des KlAK, 
ggf. im Hinblick auf 
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langfristige Maßnah-
men zum HAP 

 

AMT FÜR BRAND- UND  

KATASTROPHEN-

SCHUTZ (37) 

 • Erstellung von allgemei-

nen Infobeiträgen über 

Risiken sowie Verhalten-

stipps bei Hitze 

• Verweisung auf tagesak-

tuelle Detailinfos über 

Bekanntmachung der 

Website des DWDs 

Bei erster Hitzewelle im 
Jahr Posten von Verhalten-
stipps auf Social-Media-Ka-
nälen der Feuerwehr (Insta-
gram, Facebook, Twitter, 
evtl. Website); ab Hitze-
warnstufe 2 Informationen 
über das Hitzeereignis wird 
auf den Social-Media-Kanä-
len der Feuerwehr gepostet 

SCHULVERWALTUNGS-

AMT (40) 

• Für die Anschaffung 
von Trinkwasserspen-
dern durch die Schu-
len wird ein Zuschuss 
gewährt, sofern Mit-
tel vorhanden sind; 
die jährlichen 

 • Weiterleitung der Hitze-
warnung des DWD mit 
beigefügten Informatio-
nen zu richtigen Verhal-
tensweisen bei Hitze 
(mit der Möglichkeit 
diese in den Schulen 
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Wartungskosten wer-
den übernommen 

• Entsiegelung/Be-
schattung der Pausen-
höfe: in Abstimmung 
mit den Schulen; GME 
sowie Abteilung 
Stadtgrün werden 
Pausenhöfe entsie-
gelt, Baumpflanzun-
gen vorgenommen 
und Sitzelemente in 
Schattenbereichen 
eingebaut: auf 
Wunsch der Schulen 
auch Errichtung grü-
ner Klassenzimmer 

auszuhängen/darauf 
aufmerksam zu machen) 

Aktualisierung: 
• Bereitstellung von In-

formationsmaterial für 
die Schulen zur richti-
gen Verhaltensweise 
bei Hitze sowie Hinweis 
auf die Möglichkeit, den 
DWD-Newsletter zu 
abonnieren 
 

AMT FÜR STADTTEIL-

ARBEIT (41) 

Weitere Beschattungs-
möglichkeiten für die Au-
ßenbereiche der Stadt-
teilzentren prüfen 

• Auslage von Flyern mit 

Verhaltenstipps in den 

Stadtteilzentren ab 

Mai/Juni 

• Soweit möglich Sprech-

stunden/Beratung in die 

kühleren Tageszeiten 

verlegen 

• Veranstaltungen/Ange-

boten für ältere Men-

schen in den Sommermo-

naten in die zeitigeren 

Vormittagsstunden verle-

gen 

• Verlinkung der Hitze-
Homepage auf die 
Homepage des Amts für 
Stadtteilarbeit 

• Bei akuter Hitzeperiode 
gezielt ältere Menschen 
in den Stadtteilzentren 
auf den Flyer mit den 
Verhaltenstipps hinwei-
sen 

• Aushang mit Verhalten-
stipps vor/in den Stadt-
teilzentren 

• In den kühleren Phasen 
die Stadtteilzentren 
durchlüften und min-
destens 
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Wasserflaschen/-karaf-
fen bereitstellen 

SOZIALAMT (50) 

502 - FLÜCHTLINGS- 

UND INTEGRATIONS-

BERATUNG, UNTER-

KUNFTSVERWALTUNG 

503-2, 503-4 WOH-

NUNGSLOSENHILFE, 

SOZIALPÄDAGOGI-

SCHER DIENST BEI 

WOHNUNGSNOTFÄL-

LEN 

 Auslage oder Aushänge bZW. 
Weitergabe von Info-Mate-
rial und Verhaltenstipps bei 
Hitzeereignissen in Gemein-
schaftsunterkünften für ge-
flüchtete Menschen bzw. 
Verfügungswohnungen;  
Infoweitergabe über Mög-
lichkeiten zum Aufenthalt in 
kühlen Räumen, Grünanlagen 
etc. 
 

[notwendig sind mehrspra-

chige Informationen (z.B. tür-

kisch, arabisch, ukrainisch) 

und Informationen in einfa-

cher Sprache]  

Hinweis: Unterstützung für 

Übersetzungen durch Flücht-

lings- und Integrationsbera-

tung möglich 

Hinweis auf die Informati-
onsmaterialien; nach Mög-
lichkeit persönliche Anspra-
che 
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SOZIALAMT (50) 

504 - SENIORENAMT / 

SENIORENANLAUF-

STELLEN / SENIOREN-

QUARTIERS-ARBEIT / 

BERATUNGSSTELLEN 

DES SENIORENAMTES 

(WOHNBERATUNG, 

PFLEGESTÜTZPUNKT, 

BERATUNG FÜR MEN-

SCHEN MIT BEHINDE-

RUNG) 

 • Weitergabe von Über-
sichten an vulnerable 
Personen über Stellen, an 
denen es Wasserspender 
/ Trinkbrunnen, Toiletten 
gibt 

• Weitergabe von Informa-
tionen und Verhalten-
stipps bei Hitzeereignis-
sen, z.B. durch Weiter-
gabe in Gruppen oder 
Auslage von Info-Material 
und Aushänge in quar-
tiersbezogenen Senioren-
anlaufstellen oder in Be-
ratungsstellen; 

• je nach Möglichkeit zeit-
liche Verschiebung von 
Veranstaltungen in küh-
lere Tageszeiten, ins 
Freie mit Schatten oder 
Absage von Veranstal-
tungen an Tagen mit ho-
her Hitze ab 32°C  

• ggfs. persönliche An-
sprache von Älteren 
bzw.  ihren An- und Zu-
gehörigen, insbeson-
dere ältere Menschen 
mit Vorerkrankungen, 
chronischen Erkrankun-
gen, dementiellen 
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• Veranstaltungen zu Ver-
haltenstipps für ältere 
Menschen bei Hitzeereig-
nissen; ggfs. auch in Ko-
operation mit lokalen 
Akteuren (z.B. Nutzung 
kühler Veranstaltungs-
räume) 

Erkrankungen, mobili-
tätseingeschränkte Äl-
tere; 

• Beratungssituation: 
zeitliche Terminplanung 
(morgens), ggf. Hausbe-
suche; Anbieten von Ge-
tränken in Beratungs-
räumen; nur morgens 
lüften (bzw. nur wenn 
es draußen kühler als 
drinnen ist) 

 

STADTJUGENDAMT 

(51) 

Prüfung des Sonnen-
schutzes in Bestandein-
richtungen und Schwer-
punktbetrachtung der 
Bauprojekte in Bezug auf 
Klimaanpassungsmaßnah-
men; 
Grünplanung für Außen-
anlagen der Einrichtun-
gen anpassen 

• Sensibilisierung und 
Schulungen der Mitarbei-
tenden für Sonnen- und 
Hitzeschutz für (Klein-
)Kinder sowie für Mitar-
beitende selbst 

• Auslage von Flyern zu In-
formationen und Verhal-
tenstipps bei Hitze-ereig-
nissen und weiteren Ma-
terialien/Aushängen in 
den Einrichtungen (Kin-
dertageseinrichtungen, 
Spiel- und Lernstuben, 
Familienstützpunkten, 
Familienpädagogischen 
Einrichtungen u.a. Ein-
richtungen des Stadtju-
gendamtes) sowie regel-
mäßiger Verweis auf die 
Hitzehomepage mit wei-
teren Materialien 

• Räumliche Situation:  
Wasserflaschen/ Was-
serspender sowie Venti-
latoren werden in den 
Kindertageseinrichtun-
gen zur Verfügung ge-
stellt 

• Weiterleitung der DWD-
Hitzewarnung an die 
Einrichtungen mit Hin-
weis auf die Verhalten-
stipps, Informationen 
zum „richtigen“ Lüften 
(nur morgens lüften 
bzw. nur wenn es drau-
ßen kühler als drinnen 
ist) und Empfehlungen 
zur Nutzung des Außen-
geländes 

• Sonnenschutzcreme 
und Kopfbedeckung 
werden zur Verfügung 

• 

• 

• 
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• Empfehlung der Nutzung 
des Au-ßengeländes von 
Kindertagesein-richtun-
gen an Hitzetagen nur in 
den Morgenstunden/am 
Vormittag 

• Verbesserung von Be-
schattungen auf dem Au-
ßengelände der Einrich-
tungen in Absprache mit 
dem Amt für Gebäude-
management 

gestellt (für Mitarbei-
ter*innen sowie Kinder) 

• Mitarbeiter*innen wer-
den über den Umgang 
mit Hitze und Arbeits-
schutzvorgaben infor-
miert (Verweis auf In-
formationen im Mitar-
beiter-Portal der Stadt 
Erlangen); Mitarbei-
tende ohne Mailadres-
sen erhalten diese In-
formation von den Ein-
richtungs-leitungen 

AMT FÜR SPORT UND  

GESUNDHEITSFÖRDE-

RUNG (52)  

 

KOORDINIERUNG 

• Organisation des 
Steuerungskreises, 
Einberufung und Or-
ganisation der Steue-
rungssitzungen 

• Aktualisierung des 
Hitzeaktionsplans, 
Prüfung und Bearbei-
tung von Verbesse-
rungsvorschlägen 

• Inhaltlicher Aufbau 
der Hitzehomepage 

• Recherche nach neuen Er-
kenntnissen der Wissen-
schaft in Bezug auf ge-
sundheitliche Aspekte so-
wie Handlungsempfeh-
lungen 

• Überprüfung der Funkti-
onsfähigkeit der Links auf 
der Hitzehomepage; in-
haltliche Aktualisierung 
der Homepage und Ver-
linkungen 

• Weitergabe von Neue-
rungen und Handlungs-
empfehlungen an die Ak-
teure des Steuerungs-
kreises 

  

AMT FÜR STADTPLA-

NUNG UND MOBILITÄT 

(61) 

• Auf Ebene der Flä-
chennutzungsplanung 
erfolgen die strategi-
sche Freihaltung von 
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Kaltluftentstehungs-
gebieten und Abfluss-
bahnen von Bebauung 
und Darstellungen zur 
Ein- und Durchgrü-
nung von Siedlungs-
gebieten. 

• Über die Bebauungs-
planung können z.B. 
Baumerhaltung und -
neupflanzungen so-
wie Dach- und Fassa-
denbegrünungen, ver-
sickerungsfähige Be-
läge, sowie Grün- oder 
Wasser-flächen fest-
gesetzt werden 

• In der Objektplanung 
werden diese Ansätze 
konkretisiert, pilot-
haft wird hier der „Kli-
maplatz“ Zollhaus-
platz umgesetzt (z.B. 
Bepflanzung, Ver-
schattung, Klimadu-
schen). Des Weiteren 
wurde aktuell eine 
Prioritätenliste zur 
Entsiegelung von 
städtischen Plätzen 
vorgelegt. 
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2.3 Maßnahmen aus dem Klimaanpassungskonzept 
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ÖDP-Stadträte Barbara Grille und Joachim Jarosch, Rathausplatz 1, 91052 Erlangen 

Tel.: 09131/86-2493 / E-Mail: oedp.fraktion@erlangen.de 

_________________________________________________________________________________
__ 

An den  

Oberbürgermeister der Stadt Erlangen  

Jörg Volleth 
                 Erlangen, den 22. Mai 2026  
 

Antrag zur Sportausschusssitzung am 30.6.2026:  

Sachstand Hitzeschutz(Aktionsplan) und Umsetzung von Maßnahmen 
 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 

letztmalig im Oktober 2025 hat die ÖDP und davor wiederholt beantragt, flächendeckende 
Hitzeschutzmaßnahmen weiterzuentwickeln und rechtzeitig vor den Sommermonaten 

umzusetzen. Gefordert wurden unter anderem kühle Aufenthaltsorte, Beschattungs- und 
Begrünungsmaßnahmen, öffentliche Trinkwasserstellen sowie gezielte Informations-
kampagnen.  
Bis heute liegt dem Stadtrat hierzu jedoch kein (ausreichender) Bericht der Verwaltung über 
den Umsetzungsstand und die Wirksamkeit der Maßnahmen vor. 
 
Deshalb beantragen wir als ÖDP-Stadträte:  
 
1. Die Verwaltung berichtet über den aktuellen Stand sämtlicher Hitzeschutzmaßnahmen für 
den Sommer 2026. 
2. Die Verwaltung legt dar, welche der im bisherigen Aktionsplan festgesetzten und im 
Oktober 2025 beantragten Maßnahmen umgesetzt wurden bzw. warum Maßnahmen bislang 
nicht umgesetzt wurden. 
3. Die bisherigen und auch zukünftigen Protokolle und Ergebnisvermerke der laut 

Antrag gemäß § 28/ § 29 GeschO 
Eingang:  27.05.2026 
Antragsnr.: 036/2026 
Verteiler: OBM, BM, Fraktionen 
Zust. Referat: I / 52 
mit Referat:  

Ö  4Ö  4
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ÖDP-Stadträte Barbara Grille und Joachim Jarosch, Rathausplatz 1, 91052 Erlangen 

Tel.: 09131/86-2493 / E-Mail: oedp.fraktion@erlangen.de 

Stadtverwaltung jedes Jahr zweimal stattfindenden Sitzungen zum Thema „Hitzeschutz“ sind  
–wie bereits schon längst bei der erstmaligen Behandlung des Themas 
„Hitzeschutzaktionsplans“ verlangt- dem Stadtrat vorzulegen. 
4. Die Verwaltung erläutert, ob inzwischen ein vollständiger Hitzeaktionsplan für Erlangen 
vorliegt und welche weiteren Schritte bzw. Maßnahmen vorgesehen sind. 
5. Die Verwaltung prüft Kooperationen mit Krankenkassen und berichtet über die Ergebnisse. 
Gerne können dazu Vertreterinnen und Vertreter in den zuständigen Ausschuss eingeladen 
werden. 
 
Begründung: 
Die gesundheitlichen Folgen extremer Hitze nehmen spürbar zu. Besonders gefährdet sind 
ältere Menschen, Kinder, chronisch Erkrankte und Menschen in dicht bebauten Stadtteilen. 
Es genügt längst nicht mehr, Menschen lediglich zu empfehlen, „sich in den Schatten zu 
stellen“, wie dies in der Sitzung am 20. Mai 2026 aus den Reihen der CSU eingeworfen wurde. 

Die Realität der Klimaerwärmung verlangt mehr konkrete Vorsorge, koordinierte Maßnahmen 
und einen belastbareren und umgesetzten Hitzeaktionsplan. 

Umso bedauerlicher ist es, dass auf Nachfrage der Oberbürgermeister, der bis zu seiner Wahl 
selbst der zuständige Referent dafür gewesen ist, keine konkreten Antworten geben konnte. 
Die Stadt Erlangen muss beim Schutz ihrer Bevölkerung deutlich besser vorbereitet sein und 
sinnvolle Maßnahmen für die betroffenen Menschen vorantreiben und umsetzen. 
 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihre  
ÖDP-Stadträte  

Barbara Grille  Joachim Jarosch  
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Beschlussvorlage 
 

Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
I/52 Amt 52 52/218/2026 
 

Förderung des BIG-Projekts im Sportverein 

Beratungsfolge Termin Ö/N Vorlagenart Abstimmung 

 

Sportbeirat 30.06.2026 Ö Empfehlung  

 

 
Beteiligte Dienststellen 
 
 

 
I. Antrag 

 
Im Rahmen des BIG-Projekts erfolgt eine Bezuschussung für das Jahr 2026 in Höhe von  

19.198,08 € zweckgebunden an den ATSV Erlangen zur personellen Verstärkung der Netzwerkarbeit 

 
 

 
II. Begründung 

 
1. Ergebnis/Wirkungen 

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?) 

Unterstützung des BIG-Projekts, Netzwerkarbeit 

 
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen 

(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?) 

Zur personellen Verstärkung des BIG-Ansatzes im Setting Sportverein erfolgt eine Bezuschussung des 
ATSV Erlangen für das Jahr 2026. 

Im Rahmen der Sportförderrichtlinien kann eine Förderung nach Buchstabe B (Materielle Förderungs-
maßnahmen), Nr. 16 (Sonderregelungen), in Anlehnung an die Breitensport- und Sportprojekteförderung 
von Sozialmaßnahmen im Sportbereich (B Nr. 9 b) erfolgen.  

 
3. Prozesse und Strukturen 

(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?) 

Für das BIG-Projekt ist eine persönliche Ansprache und das Werben für das Angebot unbedingt notwen-

dig. Auch für eine erfolgreiche Kursplanung ist es wichtig, den integrativen Ansatz weiter beizubehalten 

und die Teilnehmerinnen in die Gestaltung neuer Kursangebote einzubeziehen. Um diese Prozesse bei 
den im BIG-Projekt teilnehmenden Vereinen zu unterstützen, ist es sinnvoll, eine BIG-Helferin beim Ver-

ein selber anzusiedeln. Weiterhin soll eine Identifikation der Helferin mit dem Verein gefördert werden. 

 
4. Klimaschutz: 

 
Entscheidungsrelevante Auswirkungen auf den Klimaschutz: 

 

  ja, positiv*  
  ja, negativ*  

X  nein  

Ö  5Ö  5
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Wenn ja, negativ: 
Bestehen alternative Handlungsoptionen? 

 
   ja*  

   nein* 

 
*Erläuterungen dazu sind in der Begründung aufzuführen.  
 

 

Falls es sich um negative Auswirkungen auf den Klimaschutz handelt und eine alternative Hand-
lungsoption nicht vorhanden ist bzw. dem Stadtrat nicht zur Entscheidung vorgeschlagen werden 
soll, ist eine Begründung zu formulieren. 

 

 

5. Ressourcen  
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?) 

Investitionskosten: € bei IPNr.:  
Sachkosten: 19.198,08 € bei Sachkonto: 530101 

Personalkosten (brutto): € bei Sachkonto: 
Folgekosten € bei Sachkonto: 
Korrespondierende Einnahmen € bei Sachkonto: 
Weitere Ressourcen  

 

Haushaltsmittel  

   werden nicht benötigt 

X  sind vorhanden auf IvP-Nr.       
  bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk 520090/42110010/530101  

         sind nicht vorhanden 
 

 
Anlagen:  
 
 

III. Abstimmung 
siehe Anlage 

 
IV. Beschlusskontrolle 

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
VI. Zum Vorgang 
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